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1 Situation und Aufgabenstellung 

In Köln-Ehrenfeld ist auf den Grundstücken Widdersdorfer Straße 158 und 188a die Auf-

stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Widdersdorfer Straße 158 und 188a  

- The Wid One & The Wid Two" [1] geplant. Hiermit soll die planungsrechtliche Grundlage 

für die Errichtung eines modernen Büro- und Gewerbe-Campus mit diversen Nutzungen 

wie Büros, Kunst und Kultur, Bildung, Gastronomie und Hotels geschaffen werden. Die Er-

schließung des Plangebiets erfolgt über die Widdersdorfer Straße. 

Die Anlage 1.1 zeigt den Bebauungsplanentwurf [1].  

Zur Beurteilung der zu erwartenden Luftqualität im Plangebiet sowie der Auswirkung des 

Planvorhabens auf die lufthygienische Belastungssituation in dessen Umfeld wird eine luft-

hygienische Untersuchung mit Luftschadstoffausbreitungsberechnungen für die kritischen 

Luftschadstoffe Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub (PM10 und PM2,5) durchgeführt. 

Die Berechnungen werden mit der Version 6.3 des prognostischen Windfeld- und Ausbrei-

tungsmodells MISKAM (Mikroskaliges Ausbreitungsmodell) [2] durchgeführt. 

Die Kfz-bedingten Emissionen werden auf Grundlage der aktuellen Version des Handbuchs 

für Emissionsfaktoren (HBEFA) 4.2 [3] berechnet. 

Die Emissionen des Schienenverkehrs im Untersuchungsgebiet werden aus Daten [4], die 

durch das Umweltzentrum der Deutschen Bahn (DB) zur Verfügung gestellt wurden, abge-

leitet. 

Die Hintergrundbelastung im Plangebiet wird anhand von Messwerten umliegender Hin-

tergrundmessstationen [5], [6] ermittelt. 

Die berechneten Immissionen werden mit den verschärften Grenzwerten gemäß der Neu-

fassung der EU-Richtlinie 2024/2881 über Luftqualität und saubere Luft für Europa [8] be-

urteilt, welche bis Dezember 2026 in nationales Recht umgesetzt sein muss. Es ist davon 

auszugehen, dass dies über eine Novellierung der noch geltenden 39. BImSchV [7] erfolgt. 

Ferner erfolgt eine Beurteilung der Berechnungsergebnisse gemäß den noch geltenden 

Grenzwerten der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

/ Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) [7].   

Die Konzentrationen weiterer Luftverunreinigungen aus dem Verkehrsbereich, wie 

zum Beispiel Benzol (C6H6), Blei (Pb), Schwefeldioxid (SO2) und Kohlenmonoxid (CO) liegen 

heute aufgrund der bereits ergriffenen Luftreinhaltemaßnahmen auch an höchst belaste-

ten "Hot Spots" deutlich unterhalb der geltenden gesundheitsbezogenen Grenz- und 

Richtwerte. Sie werden daher in der folgenden Untersuchung nicht betrachtet. 

Gemäß Angaben des Auftraggebers ist mit der Fertigstellung des Vorhabens Mitte 2031 

zu rechnen. Als Prognosejahr für die zu untersuchenden Varianten wird in Abstimmung 

mit dem Auftraggeber und dem Umweltamt der Stadt Köln das Jahr 2031 verwendet.  
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Es werden die folgenden Szenarien untersucht: 

 

Nullfall 2031:  

• Derzeitige Bebauungssituation und Bebauung gemäß rechtskräftiger Bebauungs-

pläne im Umfeld [10] 

• Verkehrsmengen gemäß dem Szenario "2040 Umwelt – Nullfall 2040" [9]  

• Emissionsfaktoren für das Jahr 2031 

 

Planfall 2031: 

• Bebauungssituation wie im Nullfall zuzüglich der Realisierung des Planvorhabens 

"The Wid One & The Wid Two" gemäß dem aktuellen Bebauungsplanentwurf [1] 

• Verkehrsmengen gemäß dem Szenario "2040 Umwelt – Planfall 2040" [9] 

• Emissionsfaktoren für das Jahr 2031 
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2 Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien 

Titel Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum 

[1] Vorhabenbezogener Bebau-

ungsplan Nr. 63452/02 "Wid-

dersdorfer Straße 158 und 

188a" in Köln-Ehrenfeld 

Stadt Köln P. Stand: 

Entwurf 

18.02.2025 

[2] MISKAM Handbuch Version 6 giese-eichhorn – umweltmete-

orologische Software 

Lit. 2011 

[3] HBEFA, Handbuch für Emissi-

onsfaktoren des Straßenver-

kehrs, Version 4.2 

Infras, Forschung und Bera-

tung, Bern, Schweiz 

Lit. 23.02.2022 

[4] Luftschadstoffemissionsdaten 

(Fahrplan 2021) der DB-Stre-

cken 2613, 2622 und 2600 in-

nerhalb des Untersuchungs-

gebietes 

DB Umweltzentrum Berlin P. Eingang: 

19.02.2024 

[5] EU-Jahreskenngrößen und 

Ozon-Kenngrößen der LUQS-

Messstationen Köln-Chorwei-

ler und Köln-Rodenkirchen 

des LANUV NRW für die 

Jahre 2022 – 2024 

Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz NRW: 

https://www.lanuv.nrw.de/um-

welt/luft/immissionen/berichte-

und-trends/jahreskenngroessen-

und-jahresberichte 

Lit. Abrufdatum: 

Februar 2025 

[6] Monatsmittelwerte NO der 

LUQS-Messstationen Köln-

Chorweiler und Köln-Ro-

denkirchen des LANUV NRW 

für die Jahre 2022 – 2024 

Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz NRW: 

https://www.lanuv.nrw.de/um-

welt/luft/immissionen/berichte-

und-trends/monatswerte 

Lit. Abrufdatum: 

Februar 2025 

[7] 39. BImSchV 

39. Verordnung zur Durch-

führung des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes / Verord-

nung über Luftqualitätsstan-

dards und Emissionshöchst-

mengen 

Bundesgesetzblatt Jahrgang 

2010 Teil I Nr. 40 vom 

05.08.2010, Seite 1065 ff. 

V. August 2010 

[8] Richtlinie (EU) 2024/2881 

des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 23. Okto-

ber 2024 über Luftqualität 

und saubere Luft in Europa 

(Neufassung) 

Amtsblatt der Europäischen 

Union DE Reihe L 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/PDF/?uri= 

OJ:L_202402881 

RIL. 20.11.2024 
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Titel Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum 

[9] The WID, Köln-Ehrenfeld Er-

mittlung Prognosebelastun-

gen - Zusammenstellung von 

DTV-Werten für lärm- und 

lufttechnische Berechnungen 

Bernard Gruppe Lit. Stand: 

27.11.2024 

[10] Bebauungspläne der Stadt 

Köln 

Kölner Bebauungspläne 

https://www.stadt-koeln.de/leben-

in-koeln/planen-bauen/bebau-

ungsplaene/suche/index.html 

P Diverse Jahre 

[11] EG-Richtlinie 96/62/EG 

EG-Richtlinie über die Beur-

teilung und die Kontrolle der 

Luftqualität 

Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaft Nr. L 296 vom 

21.11.1996, Seite 55 

V. September  

1996 

[12] EG-Richtlinie 1999/30/EG 

EG-Richtlinie über Grenz-

werte für Schwefeldioxid, 

Stickstoffdioxid und Stickstof-

foxide, Partikel und Blei in der 

Luft (1. Tochterrichtlinie) 

Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaft Nr. L 163 vom 

29.06.1999, Seite 41, geändert 

durch Entscheidung 

2001/744/EG vom 17.10.2011 

 

V. April 1999 

[13] EG-Richtlinie 2000/69/EG 

EG-Richtline über Grenzwerte 

für Benzol und Kohlenmono-

xid in der Luft (2.Tochterricht-

linie) 

Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaft Nr. L 313 vom 

13.12.2000, Seite 12 

V. November 

2000 

[14] EG-Richtlinie 2002/3/EG 

EG-Richtlinie über den Ozon-

gehalt in der Luft (3.Tochter-

richtlinie) 

Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaft Nr. L 67 vom 

09.03.2022, Seite 14 

V. März 2002 

[15] EG-Richtlinie 2004/107/EG 

EG-Richtlinie über Arsen, 

Kadmium, Quecksilber, Nickel 

und polyzyklische aromati-

sche Kohlenwasserstoffe in 

der Luft (4.TR) 

Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaft Nr. L 23 vom 

26.01.2005, Seite 2 

V. Januar 2005 

[16] EG-Richtlinie 2008/50/EG 

EG-Richtlinie über Luftquali-

tät und saubere Luft für Eu-

ropa 

Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaft Nr. L 152 vom 

11.06.2008 

V. 06.03.2007, 

zuletzt geän-

dert am 

19.07.2010 

[17] Proposal for a Directive of the 

European Parliament and of 

the Council on ambient air 

quality and cleaner air for Eu-

rope 

Europäische Kommission: 

https://environment.ec.eu-

ropa.eu/publications/revision-eu-

ambient-air-quality-legislation_en 

RIL. 26.10.2022 
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Titel Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum 

[18] Globale Luftgüteleitlinien der 

WHO: Feinstaubpartikel 

(PM2,5 und PM10), Ozon, Stick-

stoffdioxid, Schwefeldioxid 

und Kohlenmonoxid, Zusam-

menfassung 

WHO – Weltgesundheitsorga-

nisation 

Lit. 24.10.2021 

[19] VDI 3783, Blatt 9 

Prognostische mikroskalige 

Windfeldmodelle – Evaluie-

rung für Gebäude- und Hin-

dernisumströmung 

Verein Deutscher Ingenieure, 

Fachbereich Umweltmeteorolo-

gie 

RIL. Mai 2017 

[20] 3D-Gebäudemodell LoD2 (Ci-

tyGML) des Untersuchungs-

gebietes 

Geobasis NRW, veröffentlicht 

über GEOportal.NRW: 

https://www.geoportal.nrw/ 

P. Abrufdatum: 

Februar 2025  

[21] Digitale Orthofotos des Un-

tersuchungsgebietes 

Geobasis NRW, veröffentlicht 

über GEOportal.NRW: 

https://www.geoportal.nrw/ 

P. Abrufdatum: 

Februar 2025 

[22] Digitales Geländemodell NW 

Gitterweite 1 m des Untersu-

chungsgebietes 

Geobasis NRW, veröffentlicht 

über GEOportal.NRW: 

https://www.geoportal.nrw/ 

P. Abrufdatum: 

Februar 2025 

[23] Neufassung der Ersten Allge-

meinen Verwaltungsvorschrift 

zum Bundes-Immissions-

schutzgesetz (Technische An-

leitung zur Reinhaltung der 

Luft – TA Luft) vom 18. Au-

gust 2021 

Bundesministerium des Inter-

nen für Bau und Heimat 

VV. 14.09.2021 

[24] Handbuch IMMI-

Sem/luft/lärm zur Version 9 

IVU Umwelt GmbH Lit. Mai 2022 

[25] PC-Berechnungsverfahren zur 

Ermittlung der Luftqualität an 

Straßen ohne oder mit locke-

rer Randbebauung RLuS 2023 

(Handbuch mit Hintergrund-

informationen, Version 3.0.7) 

IVU Umwelt GmbH Lit. September 

2023 
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Titel Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum 

[26] Richtlinie (EU) 2016/2284 

des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 14. De-

zember 2016 über die Reduk-

tion der nationalen Emissio-

nen bestimmter Luftschad-

stoffe, zur Änderung der 

Richtlinie 2003/35/EG und zur 

Aufhebung der Richtlinie 

2001/81/EG (Text von Bedeu-

tung für den EWR), ABI, L 344 

vom 17.12.2016, S. 1-3 

Amtsblatt der Europäischen 

Union 

RIL. 17.12.2016 

[27] Karte der Umweltzone Köln Stadt Köln 

https://www.stadt-koeln.de/medi-

aasset/con-

tent/pdf57/57__708_karte_erweite-

rung_umweltzone.pdf 

P. Stand: 

September 

2019 

[28] VDI 3782, Blatt 7 

Kfz-Emissionsbestimmung 

Verein Deutscher Ingenieure, 

Fachbereich Umweltmeteorolo-

gie 

RIL. Mai 2020 

[29] Effects of traffic-generated 

turbulence on near-field dis-

persion 

Sedefian et al. 

Atmospheric Environment 

Band 15, Ausgabe 4, S. 527 – 

536 

Lit. 1981 

[30] Parkplatzlärmstudie  

Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen 

aus Parkplätzen, Autohöfen 

und Omnibusbahnhöfen so-

wie von Parkhäusern und 

Tiefgaragen 

Schriftenreihe des Bayerischen 

Landesamtes für Umweltschutz 

6. überarbeitete Auflage 

Lit. August 2007 

[31] Modellsystem zur Berech-

nung des Abriebs und ande-

rer luftgetragener Schad-

stoffe des Schienenverkehrs 

Immissionsschutz 4, S. 169 – 

175 

Lit. Dezember 

2007 

[32] Modelling of PM10 and PM2.5 

ambient concentrations in 

Switzerland 2000 and 2010 

Bundesamt für Umwelt, Wald 

und Landschaft 

Lit. 2003 

[33] Messorte der Luftqualitäts-

überwachung in NRW 

Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz NRW: 

https://www.lanuv.nrw.de/um-

welt/luft/immissionen/messorte-

und-werte 

Lit. Abrufdatum: 

Februar 2025 
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Titel Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum 

[34] EU-Jahreskenngrößen der 

LUQS-Messstationen des LA-

NUV NRW 

Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz NRW: 

https://www.lanuv.nrw.de/um-

welt/luft/immissionen/berichte-

und-trends/jahreskenngroessen-

und-jahresberichte 

Lit. 2012 - 2023 

[35] Vorläufige Jahresmittelwerte 

2024 der Feinstaub (PM10, 

PM2,5) – und Stickstoffdioxid 

(NO2) - Konzentrationen  

Pressemitteilung der LANUV 

NRW "40 Jahre nach dem 

größten Smog-Alarm: Luftqua-

lität in Nordrhein-Westfalen 

wird immer besser" 

P 16.01.2025 

[36] Fortschreibung RLuS For-

schungsprojekt 02.0375 der 

Bundesanstalt für Straßenwe-

sen 

Bundesanstalt für Straßenwe-

sen 

Lit. 13.03.2023 

[37] Zeitreihe der Windrichtung 

und -geschwindigkeit der 

Jahre 2013 – 2022 der LA-

NUV-Station Köln-Chorweiler 

Climate Data Center des Deut-

schen Wetterdienstes: 

https://opendata.dwd.de/cli-

mate_enviroment/CDC/obserca-

tions_germany/cli-

mate/hourly/wind/historical 

Lit. Abrufdatum: 

Februar 2025 

[38] Merkblatt Bestimmung der in 

AUSTAL2000 anzugebenden 

Anemometerhöhe 

Deutscher Wetterdienst, Abtei-

lung Klima- und Umweltbera-

tung 

Lit. Oktober 

2014 

[39] A new simplified NO/NO2 

conversion model under con-

sideration of direct NO2-

emissions 

Düring, I. Bächlin, W. Ketzel, M. 

et al. In: Meteorologische Zeit-

schrift, Vol. 20, No. 1, 067-073 

Lit. Februar 2011 

[40] Maßnahmen zur Reduzierung 

von Feinstaub und Stickstoff-

dioxid, UF-OPLAN 20442 222 

Diegmann, V. et al. Lit. 2006 

[41] Automatische Klassifizierung 

der Luftschadstoff-Immissi-

onsmessungen aus dem 

LIMBA-Meßnetz, Anwendung, 

3. Teilbericht 

IVU Umwelt GmbH, im Auftrag 

des Umweltbundesamt 

Lit. Juli 2002 

 

Kategorien: 

G:  Gesetz  N:  Norm 

V:  Verordnung  RIL:  Richtlinie 

VV:  Verwaltungsvorschrift  Lit:  Buch, Aufsatz, Berichtigung 

RdErl.:  Runderlass  P:  Planunterlagen / Betriebsangaben 
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3 Örtliche Gegebenheiten 

Das Plangebiet befindet sich auf den Grundstücken Widdersdorfer Straße 158 und Wid-

dersdorfer Straße 188a nördlich der Widdersdorfer Straße in Köln-Ehrenfeld. Hier befinden 

sich heute diverse gewerbliche Nutzungen im Bestand. Mit Aufstellung des Bebauungs-

plans [1] soll die planungsrechtliche Grundlage für die Errichtung eines modernen Ge-

werbe-Campus mit diversen Nutzungen wie Büros, Kunst und Kultur, Bildung, Gastronomie 

und Hotels mit zugehöriger Festsetzung als Gewerbegebiet geschaffen werden. 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über zwei Zufahrten zu Tiefgaragen über die Wid-

dersdorfer Straße.  

Im Umfeld des Plangebiets befindet sich eine Vielzahl an gewerblichen Nutzungen mit 

vereinzelten Wohngebäuden. Im Norden grenzt der Geltungsbereich des rechtskräftigen 

Bebauungsplans Nr. 63460/04 und im Süden grenzt der Geltungsbereich des rechtskräfti-

gen Bebauungsplans Nr. 63459/02 an das Plangebiet an. In beiden genannten Bebauungs-

plänen sind Gewerbegebiete festgesetzt. 

Nördlich des Grundstücks verläuft in etwa 300 m Entfernung die Bahnlinie Köln-Aachen in 

Hochlage. Die südliche Abgrenzung bildet die Widdersdorfer Straße 194 – 208 mit der 

Grundstückszufahrt. Östlich, südlich und westlich grenzen Gewerbebetriebe an das Areal 

an. Nördlich des Bahndamms wird derzeit der Bebauungsplan Nr. 63469/07 „Ehemaliger 

Güterbahnhof in Köln - Ehrenfeld" [10] umgesetzt. Dieser Bebauungsplan, der vorhaben-

bezogene Bebauungsplan Entwurf 63457/03 [10] an der Alsdorfer Straße südlich des Plan-

gebiets sowie die Planungen auf dem Max-Becker-Areal werden in Rahmen der vorliegen-

den Untersuchung als realisiert angenommen.  

Die Anlage 1.1 zeigt den aktuellen Bebauungsplanentwurf [1]. 

Übersichten der örtlichen Gegebenheiten sind für den Nullfall in Anlage 1.2 und für den 

Planfall in Anlage 1.3 dargestellt. 



 

 

VB 9652-2 

13.03.2025 

             
 

 

Seite 14 von 42 

4 Beurteilungsgrundlagen 

Grundlage der Bewertung bildet ein Vergleich der prognostizierten Schadstoffimmissionen 

für verschiedene Luftschadstoffe mit den ab dem Jahr 2030 geltenden verschärften Grenz-

werten gemäß der Neufassung der EU-Luftqualitätsrichtline [8]. Ferner erfolgt noch ein 

Vergleich der Berechnungsergebnisse mit den noch geltenden Immissionsgrenzwerten ge-

mäß der 39. BImSchV [7].  

4.1 EU-Luftqualitätsrichtlinie 2024/2881 

Die Europäische Kommission hat am 26.10.2022 ihre Vorschläge zur Novellierung der EU-

Luftqualitätsrichtlinien vorgestellt [17]. Am 14.10.2024 hat der Rat der Europäischen Union 

der novellierten Luftqualitätsrichtlinie [8] zugestimmt und damit den Gesetzgebungspro-

zess auf europäischer Ebene abgeschlossen. Die Richtlinie wurde am 20.11.2024 im Amts-

blatt der EU veröffentlicht [8] und ist am zwanzigsten Tag nach der Veröffentlichung in 

Kraft getreten. Die Mitgliedstaaten müssen die Richtlinie innerhalb von zwei Jahren nach 

ihrem Inkrafttreten in nationales Recht umsetzen. 

Mit der neuen EU-Richtlinie 2024/2881 über Luftqualität und saubere Luft für Europa wer-

den deutliche Verschärfungen der Grenzwerte für Luftschadstoffkonzentrationen umge-

setzt, welche sich an den aktuellen globalen Luftgüteleitlinien der Weltgesundheitsorgani-

sation (WHO) [18] für Feinstaubpartikel (PM2,5 und PM10), Ozon, Stickstoffdioxid, Schwefel-

dioxid und Kohlenmonoxid orientieren. 

Bei den ab dem Jahr 2030 geltenden Grenzwerten für die Luftschadstoffe NO2 und PM10 

handelt es sich um die Hälfte der Grenzwerte zum Jahresmittelwert gemäß 39. BImSchV [7]. 

Für PM2,5 beträgt die Reduktion des jahresmittleren Grenzwertes 60 % des Grenzwertes 

gemäß 39. BImSchV. 

Die neuen Grenzwerte für 2030 bewegen sich im Bereich der aktuellen Hintergrundbelas-

tungswerte. Dies wird neue Anstrengungen bei der Luftreinhaltung erforderlich machen, 

wozu sogenannte "Luftqualitätsfahrpläne" zu erstellen sind. Diese müssen aufzeigen, wie 

die neuen Luftqualitätsziele vor Ablauf der Fristen zur Erreichung der neuen Grenzwerte 

erreicht werden [8]. 

Neben den Grenzwerten zum Jahresmittelwert wurden auch die aktuellen Kurzzeitgrenz-

werte verschärft, sowie neue Kurzzeitgrenzwerte für NO2 und PM2,5 eingeführt. In Tabelle 

4.1 sind die Immissionsgrenzwerte der EU-Richtlinie 2024/2881 zusammengefasst und dar-

gestellt. 
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Tabelle 4.1:  Immissionsgrenzwerte gemäß der aktualisierten EU-Richtlinie 2024/2881 

ab 2030 [8] 

Luftschadstoff [µg/m3] NO2 PM10 PM2,5 

Typ 
IGW, 

JMW 

IGW, 

TMW 

IGW, 

SMW 

IGW, 

JMW 

IGW, 

TMW 

IGW, 

JMW 

IGW, 

TMW 

Ab 

2030 

Grenzwert 20 50 200 20 45 10 25 

Zul. Überschreitun-

gen pro Jahr 
keine 18 3 keine 18 keine 18 

IGW: Immissionsgrenzwert bei 293 K, 101,3 kPa; JMW: Jahresmittelwert; TMW: Tagesmit-

telwert; SMW: Stundenmittelwert 

Diese Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit werden dabei ge-

mäß Anhang IV A. 2. [8] an folgenden Orten nicht beurteilt: 

• "an Standorten innerhalb von Bereichen, zu denen die Öffentlichkeit keinen Zu-

gang hat und in denen es keine festen Wohnunterkünfte gibt" 

• "[…] auf Fabrikgeländen oder in Industriegebieten, für die alle relevanten Bestim-

mungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz gelten" 

• "auf den Fahrbahnen der Straßen und, sofern Fußgänger und Fahrradfahrer für ge-

wöhnlich dorthin keinen Zugang haben, auf dem Mittelstreifen der Straßen" 

Gemäß Anhang IV A. 1. wird die Luftqualität an allen Standorten (mit Ausnahme der oben 

genannten Standorte gemäß Anhang IV A. 2.) beurteilt. Für den Standort von Probenah-

mestellen gelten die Bestimmungen der Abschnitte B und C gemäß Anhang IV der Neu-

fassung der EU-Richtlinie 2024/2881. Unter Punkt Anhang IV B. 2. c) für die großräumige 

Standortbestimmung für Probenahmestellen zum Schutze der menschlichen Gesundheit 

wird Folgendes ausgeführt: 

"Soll die Luftqualität an Luftverschmutzungsschwerpunkten beurteilt werden, so 

werden die Probenahmestellen in Bereichen  innerhalb  von  Gebieten  mit  den  

höchsten  Konzentrationen  eingerichtet,  denen  die  Bevölkerung wahrscheinlich  

direkt  oder  indirekt  ausgesetzt  ist,  und  zwar  über  einen  Zeitraum,  der  im  

Vergleich  zum Mittelungszeitraum  der  Grenzwerte  oder  Zielwerte  signifikant  

ist;  derartige  Probenahmestellen  müssen,  sofern dies  sinnvoll  und  soweit  dies  

möglich  ist,  in  Bereichen  gelegen  sein,  in  denen  empfindliche  und  gefährdete 

Bevölkerungsgruppen wahrscheinlich direkt oder indirekt ausgesetzt sind, und 

zwar über einen Zeitraum, der im Verhältnis  zum  Mittelungszeitraum  der  Grenz-

werte  oder  Zielwerte  signifikant  ist,  einschließlich,  aber  nicht beschränkt  auf  

Wohngebiete,  Schulen,  Krankenhäuser,  Einrichtungen  für  betreutes  Wohnen  

oder  Gebiete  mit Bürogebäuden." 

Aus Punkt Anhang IV B. 2. c) lässt sich somit ableiten, dass zum Beispiel für Bürgersteige 

neben den Fahrbahnen aufgrund der kurzen Verweildauer nur eine Beurteilung von Kurz-

zeitgrenzwerten, und hier auch nur die Beurteilung des Stundenmittelwertes für NO2 sinn-

voll ist, nicht aber eine Beurteilung von Grenzwerten zu Tages- oder Jahresmittelwerten. 
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4.2 Immissionsgrenzwerte gemäß 39. BImSchV 

Im Rahmen der Harmonisierung der europäischen Normen und Richtlinien sind europa-

weit Rahmenrichtlinien zur Ermittlung und Beurteilung der Luftqualität festgesetzt worden. 

Grundlage hierfür ist die Luftqualitätsrahmenrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft 

Nr. 96/62/EG vom 27.09.1996 [11]. Die darin beschriebenen Ziele und Prinzipien werden in 

vier "Tochterrichtlinien" [12] – [15] präzisiert. 

Seit dem 11.06.2008 sind die Luftqualitätsrahmenrichtlinie [11] und die ersten drei Toch-

terrichtlinien [12] – [14] zur "Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und saubere Luft für 

Europa" [16] zusammengefasst worden. Hierin wurden die bisherigen Immissionsgrenz-

werte bestätigt und ein neuer Zielwert für Feinstaub (PM2,5) eingeführt. 

Mit Einführung der 39. BImSchV [7] am 02.08.2010 erfolgte schließlich die Umsetzung der 

Richtlinie 2008/50/EG in deutsches Recht.  

Die verkehrsrelevanten Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind als Auszug in Tabelle 

4.2 aufgeführt. 

Tabelle 4.2:  Auszug Immissionsgrenzwerte (fett gedruckt) der verkehrsrelevanten Luft-

schadstoffe gemäß 39. BImSchV [7] 

Luftschadstoff [µg/m3] NO2 PM10 PM2,5 

Typ 
IGW, 

JMW 

IGW, 

SMW  

IGW, 

JMW 

IGW, 

TMW 

IGW, 

JMW 

Ab 2015 

Grenzwert 40 200 40 50 25 

Zul. Überschreitungen 

pro Jahr 
keine 18 keine 35 keine 

IGW: Immissionsgrenzwert bei 293 K, 101,3 kPa; JMW: Jahresmittelwert; TMW: Tagesmit-

telwert; SMW: Stundenmittelwert 

Die zulässigen 35 Überschreitungstage des Tagesmittelwertes für PM10 von 50 µg/m³ ent-

sprechen in etwa einem 90-Perzentil-Wert von 50 µ/m³. Die zulässigen 18 Überschreitun-

gen pro Kalenderjahr des maximalen Stundenwertes von 200 µg/m³ für NO2 entsprechen 

in etwa dem 99,8-Perzentil-Wert von 200 µ/m³. 

Die Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV zum Schutz der menschlichen Gesundheit wer-

den dabei gemäß Anlage 3 Punkt A.2.c [7] an folgenden Orten nicht beurteilt: 

• "an Orten innerhalb von Bereichen, zu denen die Öffentlichkeit keinen Zugang hat 

und in denen es keine festen Wohnunterkünfte gibt" 

• "auf dem Gelände von Arbeitsstätten, für die alle relevanten Bestimmungen über 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gelten" 

• "auf den Fahrbahnen der Straßen und, sofern Fußgänger und Fußgängerinnen für 

gewöhnlich dorthin keinen Zugang haben, auf dem Mittelstreifen der Straßen" 
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5 Rechenmethodik / Modellbeschreibung 

Die Berechnung der Schadstoffimmissionen wird mit dem Rechenmodell MISKAM (Mikro-

skaliges Ausbreitungsmodell, Version 6.3 von November 2013) [2] in der 64-Bit-Version 

durchgeführt. Dieses Ausbreitungsmodell wurde an der Universität Mainz entwickelt und 

entspricht dem aktuellen Wissensstand der mikroskaligen Strömungs- und Ausbreitungs-

simulation. 

Bei der Modellbildung wird das zu untersuchende Gebiet in quaderförmige Rechenzellen 

unterteilt. Durch Gebäude blockierte Zellen werden als Strömungshindernisse undurchläs-

sig abgebildet, sodass ihr Einfluss berücksichtigt werden kann. Ebenso können durch-

strömte und überhängende Gebäudeteile modelliert werden. 

Die Ergebnisdarstellung erfolgt für das Gebiet von Interesse, den Untersuchungsraum. Die-

ser ist durch das innere Rechengebiet definiert. Die Windfeldsimulation wird darüber hin-

aus auch für ein sogenanntes äußeres Rechengebiet durchgeführt, in welchem sich die 

Strömung durch den Einfluss der Gebäude zu einer städtischen Grenzschicht ausbildet. Des 

Weiteren wird durch die Verwendung des äußeren Rechengebiets die Unabhängigkeit der 

Modellergebnisse von Randeffekten gesichert. 

Anschließend an die Windfeldsimulation wird eine Ausbreitungsrechnung unter Berück-

sichtigung der relevanten, im Untersuchungsgebiet vorhandenen Emissionsquellen durch-

geführt. 

Das innere Rechengebiet hat eine Fläche von 1.000 x 1.000 m2 mit einem äquidistanten 

Raster von 2,0 x 2,0 m². Das äußere Rechengebiet weist eine Fläche von circa 1.800 x 

1.800 m2 auf. Zur Vermeidung von bei der Modellaufrasterung entstehenden Kanten wurde 

das Rechengebiet entsprechend der Ausrichtung der geplanten Gebäude entlang der Wid-

dersdorfer Straße um 347° aus der Nordrichtung gedreht. 

In vertikaler Richtung besteht der Modellraum aus 43 mit zunehmender Höhe mächtiger 

werdenden Schichten bis zur Modelloberkante in 550 m Höhe. Die Schichten in Bodennähe 

werden hierbei gemäß den Anforderungen an die Modellentwicklung [19] fein aufgelöst.  

Die Lage und Abmessungen der MISKAM-Rechengebiete sind in Anlage 1.4 dargestellt. 
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6 Eingangsdaten 

Im Folgenden werden die den Modellrechnungen zugrundeliegenden Eingangsdaten do-

kumentiert. 

6.1 Gebäudemodell 

Lage und Höhe der Bestandsbebauung wurden dem von der Landesregierung Nordrhein-

Westfalen frei zur Verfügung gestellten 3D-Gebäudemodell im Level of Detail 2 (LoD2) [20] 

entnommen. Durch einen Abgleich mit digitalen Orthofotos des Untersuchungsgebie-

tes [21] wurden Neubauten, die in diesem Datensatz noch nicht vorhanden sind, ausfindig 

gemacht und gegebenenfalls ergänzt. Ebenso wurden geplante Gebäude gemäß rechts-

kräftiger Bebauungspläne der Stadt Köln [10] sowie, in Abstimmung mit dem Umweltamt, 

die Planungen des Max-Becker-Areals im Nullfall und dem Planfall berücksichtigt. 

Die Plangebäude des Vorhabens "The Wid One & The Wid Two" wurden anhand des ak-

tuellen Bebauungsplanentwurfs [1] erfasst. 

Die in den Berechnungen berücksichtigten Gebäudebestände im Null- und Planfall sind in 

den Anlagen 1.2 und 1.3 dargestellt. 

6.2 Digitales Geländemodell 

Im Untersuchungsgebiet befindet sich ein Bahndamm. Dieser wurde im Rechenmodell als 

Strömungshindernis berücksichtigt. Die Modellimplementierung erfolgte anhand eines 

von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen frei zur Verfügung gestellten, hochaufge-

lösten digitalen Geländemodells (DGM) [22]. 

6.3 Emissionen des Straßenverkehrs 

Die Straßenquellen wurden auf Grundlage digitaler Orthofotos des Untersuchungsgebie-

tes [21] erfasst und im Rechenmodell als Volumenquellen mit der jeweiligen Länge und 

Breite der Straßenabschnitte sowie einer vertikalen Ausdehnung von 3 m realisiert. Letztere 

dient der Berücksichtigung der quellnahen Verwirbelung der Kfz-Emissionen durch die 

Fahrzeugbewegungen auf der Straße, der sogenannten fahrzeuginduzierten Turbulenz. 

Der Wert von 3 m wurde gemäß den Erkenntnissen experimenteller Untersuchungen [29] 

gewählt. 

Die Berechnung der Straßenverkehrsemissionen erfolgt mithilfe des Emissionsprogramms 

IMMISem in der Version 9.005 [24]. Das Emissionsprogramm verwendet hierbei die im 

Handbuch für Emissionsfaktoren (HBEFA) Version 4.2 [3] hinterlegten Emissionsfaktoren.  

Das im Auftrag der Umweltbundesämter von Deutschland, der Schweiz und Österreich so-

wie Schweden, Frankreich und Norwegen entwickelte HBEFA stellt Emissionsfaktoren für 

die gängigsten Fahrzeugtypen (PKW, leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Linien- und Rei-

sebusse sowie Motorräder), differenziert nach Emissionskonzepten (Euro 0 bis Euro VI) so-

wie nach verschiedenen Verkehrssituationen zur Verfügung. 
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Das Handbuch stellt den Benutzern Emissionsfaktoren pro km oder Verkehrsvorgang in 

Abhängigkeit verschiedener Parameter zur Verfügung. Nachfolgend sind die wichtigsten 

Parameter aufgeführt: 

• nach Emissionsarten ("warme Emissionsfaktoren", Kaltstartzuschläge und Ver-

dampfungsemissionen) 

• nach Fahrzeugkategorie (PKW, leichte Nutzfahrzeuge < 3,5 t, schwere Nutzfahr-

zeuge > 3,5 t, Linien- und Reisebusse, Motorräder) 

• nach Bezugsjahr der Flottenzusammensetzung (Deutschland: 1994 – 2050) 

• nach Schadstoff (zum Beispiel NOX, Partikel, Benzol, CO2, Kraftstoffverbrauch) 

• nach Verkehrssituation und Längsneigung 

• nicht abgasbedingte Feinstaubemissionen (PM10), zum Beispiel aus Straßen- oder 

Reifenabrieb 

• Emissionsfaktoren für Elektro- und gasbetriebene Fahrzeuge 

Die Ergebnisse können in unterschiedlichem Detailgrad abgefragt werden: 

• als "gewichteter Emissionsfaktor": darin sind die verschiedenen Fahrzeugschichten 

länderspezifisch entsprechend ihren Fahrleistungsanteilen gewichtet 

• "je Emissionskonzept": diese Option gibt zusätzlich die Emissionsfaktoren der ein-

zelnen Fahrzeugkonzepte an (zum Beispiel nach EURO-Klassen) 

• "je Kraftstoffkonzept": diese Option liefert zusätzlich die Emissionsfaktoren der 

Kraftstoffkonzepte Otto- und Diesel-Fahrzeuge 

• "je Fahrzeugschicht": diese Option gibt zusätzlich die Emissionsfaktoren der ein-

zelnen Fahrzeugschichten an (zum Beispiel Gkat-PKW mit Hubraum < 1,4 l, mit 

Hubraum 1,4 – 2,0 l, mit Hubraum > 2,0 l) 

6.3.1 Verkehrsdaten 

Für die Berechnung der verkehrlichen Schadstoffemissionen werden Angaben zu den Ver-

kehrsmengen auf den Straßen im Untersuchungsraum benötigt. Mindestens werden An-

gaben zur durchschnittlichen täglichen Verkehrsmenge (DTV-Wert) sowie zu den Anteilen 

leichter Nutzfahrzeuge < 3,5 t (lNfz) und schwerer Nutzfahrzeuge > 3,5 t (sNfz) benötigt. 

Die DTV-Werte sowie die lNfz – und sNfz-Anteile für das lokale Straßennetz im Umfeld des 

Plangebietes wurden für die Untersuchungsszenarien Nullfall und Planfall dem Verkehrs-

gutachten zum Planvorhaben [9] entnommen.  

6.3.2 Verkehrssituation und Störungsgrad 

Im HBEFA 4.2 stehen 365 Verkehrssituationen zur Verfügung. Eine Verkehrssituation wird 

durch den Gebietstyp (ländlich oder städtisch), den funktionalen Straßentyp, das Tempo-

limit und die Verkehrsqualität definiert.   
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Tabelle 6.1 gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der nach HBEFA 4.2 [3] mög-

lichen Situationen. 

Im Verlauf eines Tages liegen auf einem innerstädtischen Straßenabschnitt in der Regel 

verschiedene Verkehrsqualitäten vor. Die tageszeitlich wechselnde Verkehrsqualität wird 

im HBEFA 4.2 mit fünf verschiedenen Qualitätsstufen (Level of Service, kurz: LOS) durch 

entsprechend variierende Emissionsfaktoren berücksichtigt. Diese sind "freier Verkehr" 

(LOS1), "dichter Verkehr" (LOS2), "gesättigter Verkehr (LOS3), "stop+go" (LOS4) und 

"heavy stop+go" (LOS5). Mit höherem LOS, also abnehmender Verkehrsqualität, nehmen 

die Luftschadstoffemissionen der Kraftfahrzeuge, zu. 

Der in einem Straßenabschnitt vorliegende LOS hängt von der Gebietseinstufung, dem 

funktionalen Straßentyp, der Anzahl vorhandener Fahrstreifen, dem Tagesgang, der Ver-

kehrsmenge mit Schwerverkehrsanteil und einem Wichtungsfaktor für schwere Nutzfahr-

zeuge ab. Diese Faktoren bestimmen, welche Kapazität ein Straßenabschnitt in Fahrzeugen 

pro Stunde und Fahrstreifen hat. In Abhängigkeit von Schwellenwerten, welche weiter nach 

innerorts (IO), außerorts (AO) und Autobahn (AB) klassifiziert sind, ergeben sich die Kapa-

zitäten, bei deren Überschreitung die Verkehrsqualität in den nächsten LOS wechselt.  

Eine automatisierte Berechnung des LOS kann mit dem Emissionsmodell IMMISem [24] 

vorgenommen werden. In diesem liegen standardisierte Angaben zu Kapazitäten, Schwel-

lenwerten und Tagesgängen vor. Für letztere stehen die vier standardisierten Profile "small 

peak", "double peak", "wide peak" und "no peak" zur Verfügung. Diese beschreiben im 

Wesentlichen das Auftreten keiner, einer oder zweier ausgeprägter Verkehrsspitzen im Ta-

gesverlauf. Im Falle von Einfall- und Ausfallstraßen einer Stadt sind diese Tagesgänge, falls 

keine ausgeprägte Doppelspitze vorliegt, den Fahrtrichtungen aus der oder in die Stadt 

entsprechend zuzuordnen, falls zum Beispiel morgens deutlich mehr Pendler eine Stadt 

verlassen als in die Stadt einfahren und abends umgekehrt. 

Die Aufteilung des "stop+go"-Anteils auf die Stufen LOS4 ("stop+go") und LOS5 ("heavy 

stop+go") wird in IMMISem standardmäßig im Verhältnis 2:1 vorgenommen. Anstelle der 

in IMMISem hinterlegten Standardangaben für die LOS-Berechnung können auch benut-

zerdefinierte Einstellungen gewählt werden, wenn diese projektbezogen zum Bespiel aus 

Verkehrszählungen bekannt sind. 

Im vorliegenden Fall erfolgte die LOS-Berechnung in IMMISem automatisiert unter Verwen-

dung der in Kapitel 6.3.1 beschriebenen Verkehrsmengen und des standardisierten Tages-

ganges "double peak". Die Einordnung der berücksichtigten Straßen zu einem funktiona-

len Straßentyp erfolgte anhand der Straßenkategorie sowie des im Straßennetz geltenden 

Tempolimits. 
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Tabelle 6.1:  Verkehrssituation gemäß HBEFA 4.2 [3] 

G
e
b

ie
t 

Funktionaler Straßentyp 

Verkehrs

-zustand; 

(LOS)  

Level of 

Service 

Tempolimit 

3
0
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0

 

5
0
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0

 

7
0

 

8
0
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0
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0
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1
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0
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0
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3

0
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     X X X X X X X 

Semi-Autobahn       X  X    

Fern-; Bundesstraße    X X X X X X    

Hauptverkehrsstraße, gerade   X X X X X X     

Hauptverkehrsstraße, kurvig   X X X X X X     

Sammelstraße, gerade   X X X X       

Sammelstraße, kurvig   X X X X       

Erschließungsstraße X X X          

S
tä

d
ti

sc
h

 g
e
p

rä
g

t 
(A

g
g

lo
) 

Autobahn      X X X X X X  

Stadt-Autobahn    X X X X X X    

Fern-; Bundesstraße     X X X X X    

Städt. Magistrale / Ringstraße   X X X X X      

Hauptverkehrsstraße X X X X X X       

Sammelstraße X X X X         

Erschließungsstraße X X X          

* Für die mit einem Kreuz markierten Verkehrssituationen liegen Emissionsfaktoren vor. 

6.3.3 Flottenzusammensetzung 

Zur Berechnung der Schadstoffemissionen eines Straßenabschnittes sind Angaben zum 

Bezugsjahr der Emissionsfaktoren der zu erstellenden Luftschadstoffberechnung, dem 

Prognosejahr, erforderlich. Dies liegt darin begründet, dass sich die Zusammensetzung der 

Kraftfahrzeugflotte in Abhängigkeit des Prognosejahres aufgrund von Gesetzgebungen zu 

Emissionshöchstgrenzen [26] ständig verändert. Neuere Fahrzeuge mit höheren Abgas-

normen ersetzen dabei zunehmend alte Fahrzeuge, was insgesamt zu einer Abnahme des 

Luftschadstoffausstoßes der Gesamtflotte führt. Bei gleicher Anzahl von Kraftfahrzeugen 

in gleicher Zusammensetzung der unterschiedenen Fahrzeugarten sinken die Emissionen 

der Gesamtflotte somit von Jahr zu Jahr.  

Bei der Emissionsberechnung wurde der im HBEFA 4.2 hinterlegte mittlere bundesdeut-

sche Flottenmix "REF D HB42" mit dem Bezugsjahr 2031 zugrunde gelegt. 

Das Untersuchungsgebiet liegt innerhalb der Kölner Umweltzone [27], die seit dem 

01.07.2014 nur noch von Fahrzeugen mit grüner Schadstoffplakette befahren werden darf. 
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Umweltzonenregelungen haben auf die Flottenzusammensetzung jedoch so gut wie keine 

Auswirkungen mehr, sodass auf eine Anpassung der Flottenzusammensetzung gemäß 

Umweltzonenregelungen verzichtet wird.  

6.3.4 Längsneigung 

Die Längsneigung einer Straße hat einen großen Einfluss auf die Menge der ausgestoße-

nen Emissionen, da bergauf fahrende Kfz deutlich mehr Schadstoffe emittieren als bergab 

fahrende Kfz. Zur Berücksichtigung dieses Effekts liegen im HBEFA neigungsabhängige 

Emissionsfaktoren in 2 %-Schritten von -6 % bis +6 % vor. In IMMISem kann die Neigung 

mit einer Nachkommastelle angegeben werden. Der entsprechende Emissionsfaktor wird, 

falls die Neigung innerhalb des Wertebereichs des HBEFA liegt, mithilfe der im HBEFA hin-

terlegten Stützstellen interpoliert und, falls die Neigung außerhalb des Wertebereichs liegt, 

extrapoliert.  

Die Längsneigung der Straßen im Untersuchungsgebiet wurde mithilfe eines hochaufge-

lösten digitalen Geländemodells (DGM) [22] überprüft und bei der Emissionsberechnung 

berücksichtigt.  

6.3.5 Kaltstartzuschläge 

Ein Kraftfahrzeug stößt, nachdem es ab- oder ausgekühlt ist, mehr Luftschadstoffe aus als 

nach Erreichen der Betriebstemperatur. Im Durchschnitt ist davon auszugehen, dass ein 

Fahrzeug erst nach einer Standzeit von zwölf Stunden vollständig ausgekühlt, das heißt 

der Außentemperatur angeglichen, ist. 

Je nach Standzeit, Außentemperatur und Fahrstrecke (zum Beispiel nur innerstädtisch oder 

nach kurzer Zeit auf der Autobahn) ist die Betriebstemperatur nach unterschiedlicher Zeit 

und Fahrstrecke erreicht. Die Differenz zwischen den erhöhten Emissionen während des 

Erreichens der Betriebstemperatur und den Emissionen im betriebswarmen Zustand wird 

als Kaltstartzuschlag bezeichnet. Maßgeblich für den erhöhten Luftschadstoffausstoß ist 

die Aufheizphase des Katalysators, welcher erst nach der Aufheizphase seine vollständige 

Reinigungsleistung erreicht.  

Otto-Fahrzeuge ohne Katalysator können zu Beginn der Fahrt weniger Stickoxide (NOx) 

ausstoßen als bei betriebswarmem Zustand, da die hier niedrigere Verbrennungstempera-

tur dann zu geringeren NOx-Emissionen führt (negativer Kaltstartzuschlag). Solche Fahr-

zeuge sind in der Kraftfahrzeugflotte in Deutschland aber praktisch nicht mehr vorhanden. 

Das HBEFA stellt Kaltstartzuschläge differenziert nach Luftschadstoff und Emissionskon-

zept, sowie weiter aufgeteilt nach Fahrtweite, Standzeit und Temperatur in g/Start zur Ver-

fügung. Für das Emissionsmodell IMMISem wurden diese Kaltstartzuschläge gemäß VDI 

3782 Blatt 7 [28] basierend auf typisierten Fahrtweitenverteilungen, Standzeitenverteilun-

gen, Verkehrsverteilungen und Temperaturganglinien in g/km umgerechnet. Hieraus er-

geben sich jeweils Kaltstartfaktoren für die drei funktionalen Straßentypen "Wohnstraße" 

("residential street"), "Geschäftsstraße" ("commercial street") und "Einfallstraße" ("radial 

street"). 
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6.3.6 Ergebnisse der Emissionsberechnung 

Räumliche Übersichten der Straßenquellen für den Null- und Planfall können der Anlage 

2.1 entnommen werden 

Die wichtigsten Eingangsparameter für die Emissionsberechnung der Straßenabschnitte, 

sowie deren Ergebnisse im Nullfall 2031 und im Planfall 2031 sind in den Anlagen 2.2 und 

2.3 tabellarisch aufgeführt. 

6.4 Emissionen der DB-Strecken 

Das Umweltzentrum der Deutschen Bahn AG hat ein Modellsystem zur Berechnung des 

Abriebs und anderer luftgetragener Schadstoffe des Schienenverkehrs entwickelt [31]. 

Hiermit können die Luftschadstoffemissionen des Schienenverkehrs für verschiedene Luft-

schadstoffe und Quellen ermittelt werden. Darin wird nach verbrennungsbedingten und 

abriebbedingten Emissionen unterschieden. 

Die verbrennungsbedingten Emissionen stellen die "klassischen", durch die Verbrennung 

eines Treibstoffes entstehenden Luftschadstoffemissionen dar und sind zum Beispiel Fein-

staub (PM10 und PM2,5), Stickoxide und Kohlenmonoxid. 

Die abriebbedingten Emissionen entstehen durch den Bremsabrieb, den Rad- / Schienen-

abrieb und den Fahrdrahtabrieb. 

Mithilfe des Modellsystems können die Emissionen des Personennah- und Personenfern-

verkehrs sowie des Güterverkehrs für Triebwagen und Wagenmaterial sowohl der Deut-

schen Bundesbahn als auch von Drittanbietern ermittelt werden. Es werden die verbren-

nungsbedingten NOX- und PM10-Emissionen sowie die abriebbedingten PM10-Emissionen 

berechnet. 

Die aktuellen Emissionsdaten [4] der im Untersuchungsgebiet verlaufenden Bahnstrecken 

2613, 2622 und 2600 wurden vom Umweltzentrum der Deutschen Bahn AG ermittelt und 

zur Verfügung gestellt. Sie beziehen sich auf den Fahrplan des Jahres 2021 und sind in 

Tabelle 6.2 dargestellt 

Da durch das Umweltzentrum der Deutschen Bahn AG zurzeit noch keine Emissionsdaten 

für zukünftige Fahrpläne zur Verfügung gestellt werden können, werden die in Tabelle 6.2 

aufgeführten Emissionen für das Jahr 2021 unverändert auch für das Prognosejahr 2031 

verwendet. 

PM2,5-Emissionen werden vom Modellsystem der Deutschen Bahn nicht ermittelt. Laut Un-

tersuchungen des Schweizer Bundesamtes für Umwelt [32] entfallen 100 % der verbren-

nungsbedingten PM10-Emissionen auf die PM2,5-Fraktion, während die PM2,5-Anteile an 

den abriebbedingten Emissionen mit 20 % der jeweiligen PM10-Emissionen beziffert wer-

den. Die sich hieraus ergebenden PM2,5-Emissionen sind ebenfalls in Tabelle 6.2 dargestellt 

und werden in den Luftschadstoffberechnungen berücksichtigt. 
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Tabelle 6.2:  Luftschadstoffemissionen der DB-Strecken 2613, 2622 und 2600  innerhalb 

des Untersuchungsgebiets 

Strecke 

Emission je Gleis [g/m∙d] 

NOx PM10 PM2,5 

Abgas Abgas Abrieb Abgas Abrieb 

2613 1,4520 0,0454 1,2841 0,0454 0,2568 

2622 0,0258 0,0005 0,2952 0,0005 0,0590 

2600 0,1077 0,0020 0,5755 0,0020 0,1151 

 

Die Emissionen wurden im digitalen Simulationsmodell als Linienquellen mit einer Höhe 

von 0,6 m über Grund für die Emissionen durch den Abrieb und 4,0 m über Grund für die 

Abgasemissionen modelliert und gegebenenfalls auf mehrere Gleise aufgeteilt. 

Die Lage der Bahnemissionsquellen im Untersuchungsgebiet ist in Anlage 2.4 dargestellt. 

6.5 Hintergrundbelastung 

Die Schadstoffkonzentration an einem Immissionsort setzt sich aus der großräumig vor-

handenen, sogenannten Hintergrundbelastung und der Zusatzbelastung aus dem lokalen 

Verkehr zusammen. 

Die Hintergrundbelastung wiederum setzt sich zusammen aus den Immissionen von In-

dustrie/Gewerbe, Hausbrand und häuslichen Schadstoffimmissionen sowie außerhalb des 

modellierten Interessengebietes liegendem Verkehr und weitläufigem Schadstofftrans-

port. Die Hintergrundbelastung ist also diejenige Belastung, die ohne die bei der Modell-

bildung berücksichtigten Straßen und sonstigen Emissionsquellen im Interessensgebiet 

vorliegen würde. 

Messdaten zur Hintergrundbelastung in NRW liegen durch das Luftqualitätsüberwa-

chungssystem LUQS des LANUV NRW an einer Vielzahl von Messstationen vor [33]. Die 

statistischen Kenngrößen der verkehrsrelevanten Schadstoffe werden regelmäßig auf der 

Internetseite des LANUV NRW  veröffentlicht [34]. 

In Köln betreibt das LANUV NRW die Hintergrund-Messstationen Chorweiler (CHOR) und 

Rodenkirchen (RODE). Die Station Chorweiler ist eine städtische Hintergrundmessstation 

und befindet sich etwa 8 km nördlich des Untersuchungsgebietes, die Station Rodenkir-

chen ist eine vorstädtische Hintergrundmessstation und liegt circa 9 km südöstlich des 

Plangebietes. Sie geben die Hintergrundbelastung im Plangebiet aufgrund ihrer räumli-

chen Nähe gut wieder. 

Zur Bestimmung der Hintergrundbelastung von NO2, PM10 und PM2,5 wurde auf Messwerte 

der letzten drei vollständig vorliegenden Messjahre 2022 – 2024 zurückgegriffen. Darüber 

hinaus werden für die in Kapitel 7.1 beschriebene Vorgehensweise zur NOx-NO2 Konver-

sion ergänzende Angaben zur jahresmittleren Hintergrundbelastung von Stickstoffmono-

xid (NO) und Ozon (O3) benötigt. Diese werden ebenfalls anhand der Messdaten der Sta-

tionen Chorweiler und Rodenkirchen hergeleitet. 
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Zur Berechnung der Hintergrundbelastung wird aus den vom LANUV veröffentlichten Jah-

resmittelwerten 2022 – 2024 für jeden Schadstoff zunächst der Gesamtmittelwert gebildet. 

Die Ergebnisse der Mittelwertbildung sind in Tabelle 6.3 dargestellt.  

Für das Prognosejahr 2031 ist von einer von den derzeitigen Messdaten abweichenden 

Hintergrundbelastung auszugehen. Generell wird aufgrund von politischen Vorgaben zur 

Emissionsminderung [26] eine allmählich zurückgehende Hintergrundbelastung erwartet. 

Teilweise werden regionsabhängig jedoch auch Zunahmen prognostiziert [25].  

Zur Ermittlung der Hintergrundbelastung für das Prognosejahr 2031 wird das Berech-

nungsmodell RLuS in der Version 3.0.7 [25] verwendet. Die in Tabelle 6.3 aufgelisteten Mit-

telwerte der Hintergrundbelastung über den Zeitraum 2022 – 2024 werden dabei mit den 

im Modell für die Stadt Köln hinterlegten Korrekturfaktoren [36] auf das Jahr 2031 hoch-

gerechnet. Als Bezugsjahr wurde 2024 verwendet. Die Korrekturfaktoren sowie die sich für 

das Prognosejahr 2031 ergebenden, finalen Hintergrundbelastungen sind ebenfalls in Ta-

belle 6.3 aufgelistet. Diese Werte wurden zur Berechnung der Gesamtbelastung zu den 

Modellergebnissen addiert. 

Tabelle 6.3:  Herleitung der Hintergrundbelastung im Untersuchungsgebiet für das Jahr 

2031 anhand Kenngrößen gemessener Schadstoffkonzentrationen der 

LUQS-Messstation Köln-Chorweiler und Köln-Rodenkirchen [5][6][35] 

Messstation Jahr 
Jahresmittlere Immissionen [µg/m3] 

NO2 NO NOX O3 PM10 PM2,5 

Chorweiler 

CHOR 

2022 18 5 - 50 15 10 

2023 16 3 - 52 13 9 

2024 15 3 - 49 12 8 

Rodenkirchen 

RODE 

2022 21 5 - 44 16 - 

2023 18 4 - 47 13 - 

2024 17 4 - 42 12 8 

Mittelwert 2022 – 2024 17,5 4,0 23,6* 47,3 13,5 8,8 

Korrekturfaktor > 2031 0,79 - 0,74 1,07 0,88 0,89 

Hintergrund 2031 13,9 - 17,4 50,7 11,9 7,8 

Fettdruck = in den Berechnungen verwendeter Hintergrundbelastungswert 

*berechnet aus NO2 und NO 

6.6 Meteorologie 

Für die Berechnung der Schadstoffimmissionen werden Windstatistiken mit Angaben über 

die Häufigkeit verschiedener Ausbreitungsverhältnisse in den unteren Luftschichten benö-

tigt, welche durch Windrichtung, Windgeschwindigkeit und thermische Schichtung der At-

mosphäre definiert sind. 
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Für die vorliegende Untersuchung wurden Messwerte der Windrichtung und Windge-

schwindigkeit der LANUV-Station Köln-Chorweiler aus den Jahren 2013 – 2022 [37] ver-

wendet. Die Station liegt etwa 8 km nördlich des Plangebiets und gibt aufgrund ihrer 

räumlichen Nähe sehr gut die übergeordneten Windverhältnisse im Untersuchungsgebiet 

wieder. 

Für die Immissionsprognose wurden die Häufigkeiten des Auftretens bestimmter Windge-

schwindigkeitsklassen und Windrichtungssektoren à 10° in der aus Stundenmittelwerten 

bestehenden Messzeitreihe ermittelt. Die Häufigkeitsverteilung der Windrichtung und 

Windgeschwindigkeit ist in Abbildung 6.1 dargestellt. Es dominieren südöstliche und west-

liche Windrichtungen bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von 2,4 m/s in 19 m Höhe. 

Für Windfeld- und Ausbreitungsberechnungen mit dem Modell MISKAM muss den Mess-

daten eine Messreferenzhöhe zugeordnet werden, bei der das vom Modell erzeugte an-

fängliche Windprofil einer Rauigkeitslänge z0 von 0,1 m (Rauigkeit einer Wiesenfläche) ent-

spricht. Die innerstädtische, zumeist gebäudebedingte Rauigkeit wird dann in den Wind-

feldberechnungen durch die explizite Berücksichtigung von Gebäuden und sonstigen Strö-

mungshindernissen von MISKAM errechnet.  

Die Referenzhöhe für eine Rauigkeitslänge von 0,1 m wurde gemäß dem im DWD-Merk-

blatt "Bestimmung der in AUSTAL2000 anzugebenden Anemometerhöhe" [38] beschrie-

benen Verfahren berechnet. Sie beträgt im vorliegenden Fall 7,8 m über Grund. 

 

 

Abbildung 6.1:  Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten an 

der LUQS-Station Köln-Chorweiler der Jahre 2013 bis 2022 [37] 
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7 Durchführung der Immissionsprognose 

Die Ermittlung der Schadstoffimmissionen für die untersuchten Schadstoffe erfolgt auf der 

Basis von Einzelsimulationen, bei denen die jeweils mittlere stündliche Verkehrs- und Emis-

sionsstärke zugrunde gelegt wird. Dabei werden für jeden der untersuchten Windrich-

tungssektoren zu 10° alle vorliegenden Windgeschwindigkeitsklassen berücksichtigt. 

In einem ersten Berechnungsschritt wird für die Einzelsimulationen das Wind- und Turbu-

lenzfeld für die Rechengebiete errechnet. Daran schließt sich für jede Einzelsimulation die 

Berechnung der Immissionen der jeweiligen Schadstoffe in einer Ausbreitungsrechnung 

an. 

Die Jahresmittelwerte der verkehrsbedingten Zusatzbelastungen werden durch Auswer-

tung der Häufigkeiten der auftretenden Ereignisse (Kombination aus Windrichtung, Wind-

geschwindigkeit und Emissionsbedingung) mit den berechneten Schadstoffimmissionen 

statistisch ermittelt. Auf diese Zusatzbelastung wird die Hintergrundbelastung addiert, so-

dass sich die Gesamtbelastung ergibt, die mit den Immissionsgrenzwerten der 39. BImSchV 

und der neuen EU-Luftqualitätsrichtlinie verglichen wird. 

7.1 Vorgehensweise Bildung NO2-Gesamtbelastung 

Feinstaub kann in der betrachteten Raum-Zeitskala als chemisch inert angesehen werden. 

Für Stickstoffdioxid (NO2) müssen jedoch bei der Bestimmung des Jahresmittelwertes ne-

ben der Quellstärke, dem Transport und der Turbulenz auch schnell ablaufende chemische 

Umwandlungsprozesse berücksichtigt werden, bei denen es zu einer teilweisen Umwand-

lung von NO in NO2 kommt. Die Intensität dieser Umwandlungsprozesse ist von einer Viel-

zahl von Parametern – zum Beispiel der Temperatur, der kurzwelligen Strahlungsintensität 

sowie den Hintergrundbelastungswerten von NO, NO2 und O3 abhängig. 

Die Einbindung dieser komplexen chemischen Vorgänge bei der Bestimmung der NO2-

Gesamtbelastung erfolgt im vorliegenden Fall gemäß dem vereinfachten NO/NO2-Konver-

sionsmodell nach Düring et al. [39].  

Neben den berechneten NOx-Gesamtbelastungen fließen in dieses Modell die Hinter-

grundbelastungswerte für NO, NO2 und O3 ein. Diese Werte wurden gemäß der in Kapitel 

6.5 beschriebenen Methodik ermittelt. Zusätzlich wird für das Modell der Anteil primärer 

NO2-Emissionen an den NOx-Gesamtemissionen benötigt. Dieser Anteil wurde auf Grund-

lage der Emissionsberechnungen für alle Straßenabschnitte im Untersuchungsgebiet be-

stimmt und beträgt für das Prognosejahr 2031 gemäß den nach HBEFA 4.2 durchgeführten 

Emissionsberechnungen im Mittel 11 %. Für alle weiteren Eingangsgrößen wurden die 

in [39] dokumentierten Standardwerte angesetzt. 
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7.2 Vorgehensweise Beurteilung Kurzzeitbelastungen gemäß EU-Richtli-

nie 2024/2881 

Die Überprüfung der Einhaltung der Kurzzeitgrenzwerte der EU-Richtlinie 2024/2881 über 

Luftqualität und saubere Luft für Europa [8] erfolgt anhand eines Vergleiches der berech-

neten Immissionswerte mit Messwerten, welche  über einen Zeitraum von 10 Jahren an 

Messstationen des Luftmessnetzes des LANUV NRW ermittelt wurden [34]. 

7.2.1 Kurzzeitgrenzwerte Stickstoffdioxid (NO2) 

Gemäß der EU-Richtlinie 2024/2881 über Luftqualität und saubere Luft für Europa [8] darf 

eine stündliche Stickstoffdioxid-Konzentration von 200 µg/m³ an nicht mehr als 3 Stunden 

pro Jahr überschritten werden. Auswertungen von Messwerten des LANUV NRW der Jahre 

2012 bis 2022 zeigen, dass mehr als 3 Stunden pro Jahr mit Stundemittelwerten größer 

200 µg/m³ nur vereinzelt erfasst wurden. Mehr als 3 Überschreitungsstunden wurden erst 

ab einem Jahresmittelwert von 51 µg/m³ erreicht. 

Es ist somit davon auszugehen, dass wenn der Grenzwert zum Jahresmittelwert von  

20 µg/m³ eingehalten wird, auch der Kurzzeitgrenzwert zum NO2-Stundenmittelwert ein-

gehalten wird (siehe Abbildung 7.1). 

 

Abbildung 7.1:  Überschreitungshäufigkeit des NO2-Stundengrenzwertes in Abhängigkeit 

des gemessenen Jahresmittelwertes 
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Neben dem Kurzzeitgrenzwert zum NO2-Stundenmittelwert wird mit der EU-Richtlinie 

2024/2881 über Luftqualität und saubere Luft für Europa [8] ein weiterer Kurzzeitgrenzwert 

zum Tagesmittelwert der NO2-Konzentration eingeführt. Dieser darf eine tägliche Stick-

stoffdioxid-Konzentration von 50 µg/m³ an nicht mehr als 18 Tagen überschreiten. 

Die nachfolgende Abbildung 7.2 zeigt die Anzahl der an Messstationen des LANUV NRW 

gemessenen Überschreitungen einer tagesmittleren NO2-Konzentration von 50 µg/m³ ge-

genüber dem gemessen NO2-Jahresmittelwert. 

 

Abbildung 7.2:  Überschreitungshäufigkeit des Grenzwertes zum NO2-Tagesmittelwertes in 

Abhängigkeit des gemessenen Jahresmittelwertes 

Wie der Abbildung 7.2 zu entnehmen ist, liegen mehr als 18 Tage mit Tagesmittelwerten  

> 50 µg/m³ in NRW erst ab einem Jahresmittelwert von 25 µg/m³ vor. 

Bei Einhaltung des Grenzwertes zum NO2-Jahresmittelwert von 20 µg/m³ ist somit auch 

von der Einhaltung des Grenzwertes zu den NO2-Überschreitungstagen auszugehen. 
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7.2.2 Kurzzeitgrenzwert Feinstaub (PM10) 

Gemäß der EU-Richtlinie 2024/2881 über Luftqualität und saubere Luft für Europa [8] darf 

eine tagesmittlere Feinstaub-(PM10)-Konzentration von 45 µg/m³ an nicht mehr als 18 Ta-

gen pro Jahr überschritten werden.  

Auswertungen von Messwerten des LANUV NRW der Jahre 2012 bis 2023 zeigen, dass 

mehr als 18 Überschreitungstage an Messstationen des LANUV NRW erstmals bei einem 

Jahresmittelwert von 22,7 µg/m³ erreicht wurden (siehe Abbildung 7.3).  

 

Abbildung 7.3:  Überschreitungshäufigkeit des Grenzwertes zum PM10-Tagesmittelwert in 

Abhängigkeit des gemessenen PM10 Jahresmittelwertes 

Unterhalb des Grenzwertes zum PM10-Jahresmittelwert von 20 µg/m³ ist somit mit großer 

Wahrscheinlichkeit von weniger als 18 PM10-Überschreitungstagen auszugehen. 
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7.2.3 Kurzzeitgrenzwert Feinstaub (PM2,5) 

Die EU-Richtlinie 2024/2881 über Luftqualität und saubere Luft für Europa [8] legt weiter-

hin einen Kurzzeitgrenzwert für Feinstaub PM2,5 fest. Hier darf eine tagesmittlere PM2,5-

Konzentration von 25 µg/m³ an nicht mehr als 18 Tagen überschritten werden. 

Auswertungen von Messwerten des LANUV NRW der Jahre 2010 bis 2022 zeigen, dass 

Überschreitungen des PM2,5-Kurzzeitgrenzwertes in der Regel erst oberhalb von einer jah-

resmittleren PM2,5-Belastung von 10 µg/m³ zu erwarten sind. Wird also der Grenzwert zum 

PM2,5-Jahresmittelwert eingehalten, ist auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von der 

Einhaltung des PM2,5-Kurzzeitgrenzwertes auszugehen.  

 

 

Abbildung 7.4:  Überschreitungshäufigkeit des Grenzwertes zum PM2,5-Tagesmittelwert in 

Abhängigkeit des gemessenen PM2,5 Jahresmittelwertes 
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7.3 Vorgehensweise Beurteilung Kurzzeitbelastungen gemäß der 

39. BImSchV 

Neben dem Grenzwert zum PM10-Jahresmittelwert ist in der 39. BImSchV ein Kurzzeit-

grenzwert für PM10 definiert. Demnach darf ein PM10-Tagesmittelwert von 50 µg/m³ an 

nicht mehr als 35 Tagen im Jahr überschritten werden.  

Eine Möglichkeit zur Berechnung der PM10-Tagesmittelwerte wäre, die PM10-Zusatzimmis-

sionen zu modellieren und daraus Tagesmittelwerte zu bestimmen. Hierzu ist es notwen-

dig, Stundenmittelwerte der Emissionen, der Meteorologie und der Hintergrundbelastung 

innerhalb einer Ausbreitungsberechnung zusammen zu betrachten. Die Zeitreihen der 

Emissionen und der Hintergrundbelastung müssten hierbei zum repräsentativen meteoro-

logischen Jahr, beziehungsweise zum Prognosehorizont der Immissionsberechnung pas-

sen. Eine Zeitreihe der Vorbelastung für das Prognosejahr liegt allerdings nicht vor und 

kann auch nicht sinnvoll abgeschätzt oder modelliert werden.  

In der Praxis werden die PM10-Überschreitungstage daher in der Regel mithilfe einer para-

metrisierten Funktion des prognostizierten PM10-Jahresmittelwertes abgeschätzt. Im vor-

liegenden Gutachten wurde zur Bestimmung der PM10-Überschreitungstage ein Ansatz der 

IVU GmbH [40] verwendet. Hierfür wurden die Anzahl der Überschreitungen im Jahr über 

den Jahresmittelwert aktueller jahresmittlerer PM10-Daten (900 fehlerwertfreie Zeitreihen) 

aufgetragen. Aus diesen Daten wurde die folgende Beziehung zwischen dem PM10-Jahres-

mittelwert und der PM10-Überschreitungstage abgeleitet: 

Anzahl Tage PM10  > 50 µg/m³ = 10,51413 – 1,98711 ∙ JMW PM10  + 0,09389  ∙ (JMW PM10)2 

Gemäß dieser Formel wird bei einem Jahresmittelwert von ca. 30 µg/m³ der Grenzwert von 

35 Überschreitungstagen im Jahr erreicht. 

Bezüglich der NO2-Kurzzeitbelastung sieht die 39. BImSchV die Prüfung auf Überschrei-

tung eines Stundenmittelwertes von 200 µg/m³ an maximal 18 Stunden im Jahr vor. Dies 

entspricht in etwa einem 99,8-Perzentil-Wert. 

Die Berechnung von Perzentilwerten der Gesamtbelastung ist bei rechnerischen Simulati-

onen jedoch mit großen Unsicherheiten behaftet, da die Hintergrundbelastung, die einen 

großen Beitrag zur Gesamtimmission liefert, nur als Jahresmittelwert berücksichtigt werden 

kann.  

Aus statistischen Auswertungen von Messwerten an Dauermessstationen [41] wurde daher 

eine Formel entwickelt, mit deren Hilfe die Wahrscheinlichkeit 𝑝ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑟𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 , dass der 

Stundenmittelwert NO2 von 200 µg/m³ an mehr als 18 Stunden im Jahr auftritt, abge-

schätzt werden kann. Grundlage bildet der Jahresmittelwert der Stickoxidimmissionen 

(NOx). Dieses Verfahren wird im vorliegenden Fall nach der folgenden Formel angewendet: 

𝑝ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑟𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
1

1 + exp(−(𝐴 + 𝐵 ∙  𝐽𝑎ℎ𝑟𝑒𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑁𝑂𝑥 [μg m3⁄ ]))
 

mit:  A = -5,216 

 B = 0,0228 
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8 Ergebnisse der Luftschadstoffausbreitungsberechnungen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Luftschadstoffberechnungen dargestellt und mit 

den Grenzwerten der 39. BImSchV [7] und der EU-Richtlinie 2024/2881 über Luftqualität 

und saubere Luft für Europa [8] verglichen und beurteilt.  

Die Neufassung der "Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates über Luftqua-

lität und saubere Luft für Europa" [8] wurde am 20.11.2024 im Amtsblatt der EU veröffent-

licht und tritt am zwanzigsten Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Die Richtlinie muss 

innerhalb von zwei Jahren nach ihrem Inkrafttreten in nationales Recht umgesetzt werden, 

wird also im Prognosejahr 2031 anzuwenden sein. 

Daher erfolgt die Darstellung der Ergebnisse in den Anlagen und die detaillierte Beurtei-

lung der Berechnungsergebnisse (siehe Kapitel 8.1) gemäß der EU-Richtlinie 2024/2881 

über Luftqualität und saubere Luft für Europa [8]. 

Nichtsdestotrotz sind zum Zeitpunkt der Erstellung der vorliegenden Luftschadstoffunter-

suchung die Grenzwerte der 39. BImSchV [7] noch gültig. Eine Beurteilung der Ergebnisse 

der Luftschadstoffuntersuchung gemäß der 39. BImSchV ist verkürzt in Kapitel 8.2 darge-

stellt. 

8.1 Beurteilung der Gesamtbelastung nach der EU-Richtlinie 2024/2881 

Die Luftschadstoffkonzentrationen in einer bodennahen Schicht (1,5 m über Geländeober-

kante) wurden flächendeckend ermittelt und sind in den Anlagen 3 bis 5 jeweils für die 

beiden Untersuchungsvarianten Nullfall und Planfall dargestellt. Die Farbdarstellung wurde 

hierbei jeweils so gewählt, dass Grenzwertüberschreitungen mit roten Farbtönen gekenn-

zeichnet werden. Blau eingefärbte Bereiche zeigen Konzentrationen an, die sich nur unwe-

sentlich von der angesetzten Hintergrundbelastung unterscheiden. 

Luftschadstoffkonzentrationen werden gemäß der EU-Richtlinien auf ganze Stellen gerun-

det. Das heißt, dass ein Wert von 20,4 µg/m³ auf 20 µg/m³ abgerundet wird und somit 

keine Grenzwertüberschreitung vorliegt. Da nachfolgend die berechneten Immissionen mit 

einer Nachkommastelle angegeben werden, liegt eine Überschreitung des Grenzwertes 

erst bei Werten ≥ 20,5 µg/m³ vor. 

8.1.1 Stickstoffdioxid (NO2) 

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen der Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid 

(NO2) sind in Anlage 3.1 für den Nullfall und in Anlage 3.2 für den Planfall innerhalb des 

Plangebiets sowie in dessen Umfeld dargestellt. Zusätzlich zeigt Tabelle 8.1 die modellier-

ten NO2-Belastungen an ausgewählten Immissionsorten. 
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Tabelle 8.1:  Gegenüberstellung der Jahresmittelwerte Stickstoffdioxid (NO2) im Null- 

und Planfall im Jahr 2031 

Immissionsort 

Nullfall / Planfall 

Jahresmittelwerte [µg/m³] 

Stickstoffdioxid (NO2) 

Nr. Beschreibung 
IGW 

JMW 

Nullfall  

2031 

Planfall  

2031 
Differenz* 

1 Vogelsanger Straße 330 20 15,4 15,4 ±0,0 

2 Vogelsanger Straße 246 20 15,2 15,2 ±0,0 

3 Oskar-Jäger-Straße 173a 20 15,2 15,1 -0,1 

4 Widdersdorfer Straße 205 20 18,0 17,4 -0,6 

5 Widdersdorfer Straße 196/196a 20 15,4 15,4 ±0,0 

6 Planung Max-Becker-Areal 20 14,4 14,4 ±0,0 

7 Widdersdorfer Straße 206/208 20 16,0 16,0 ±0,0 

8 Maarweg 148 20 17,8 17,9 +0,1 

9 Widdersdorfer Straße 220/222 20 19,0 19,0 ±0,0 

10 Widdersdorfer Straße 226 20 18,8 18,8 ±0,0 

11 Planung Max-Becker-Areal 20 16,1 16,1 ±0,0 

12 Planung Max-Becker-Areal 20 17,5 17,5 ±0,0 

13 Planung Max-Becker-Areal 20 15,1 15,1 ±0,0 

14 
Widdersdorfer Straße 188a / 

GE1 Südfassade 
20 15,8 15,6 -0,2 

15 Widdersdorfer Straße 189 / 191 20 16,3 16,2 -0,1 

16 Widdersdorfer Straße 184 20 15,7 16,7 +1,0 

17 
Widdersdorfer Straße 158 / 

GE2 Südfassade 
20 16,1 17,2 +1,1 

18 Widdersdorfer Straße 171 20 16,1 16,7 +0,6 

19 Oskar-Jäger-Straße 155 20 15,9 16,2 +0,3 

* Siehe auch Anlage 3.3 

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen für den Nullfall zeigen, dass der Grenzwert 

zum Jahresmittelwert für NO2 gemäß der EU-Richtlinie 2024/2881 über Luftqualität und 

saubere Luft für Europa [8] von 20 µg/m³ in allen beurteilungsrelevanten Bereichen des 

Untersuchungsgebietes eingehalten wird. 

Die höchsten NO2-Konzentrationen treten im Nullfall mit maximal 19,0 µg/m³ am Immis-

sionsort 9 in der Widdersdorfer Straße auf. Dies ist zum einen auf die hohen 
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Verkehrsmengen und zum anderen auf die beidseitige Bebauung, welche die Durchlüftung 

einschränkt und somit zu erhöhten Schadstoffkonzentrationen führt, zurückzuführen. 

Durch die Realisierung des Planvorhabens "The Wid One & The Wid Two" [1] kommt es zu 

Änderungen der Belüftungsverhältnisse in Teilbereichen der Widdersdorfer Straße sowie 

zu Erhöhungen der Verkehrsmengen.  

Hierdurch erhöhen sich die jahresmittleren NO2-Immissionen an den Immissionsorten ent-

lang der Widdersdorfer Straße im Bereich des Plangebietes um bis zu 1,1 µg/m³. Im Planfall 

werden die höchsten NO2-Konzentrationen mit 19,0 µg/m³ weiterhin am Immissionsort 9 

prognostiziert. An Gebäudefassen im Plangebiet werden maximal 17,2 µg/m³ (Immission-

sort 17) berechnet.  

Vereinzelt kommt es infolge veränderter Strömungsverhältnisse auch zu Verringerungen 

der Schadstoffbelastung, so zum Beispiel am Immissionsort 4, wo eine Reduktion von 0,6 

µg/m³ gegenüber der Situation im Nullfall ausgewiesen wird. 

Abnahmen der NO2-Konzentrationen werden im Verlauf der Straße "Am Güterbahnhof" 

berechnet. Diese resultieren aus einer Abnahme der Verkehrsmenge von 1.800 Kfz/24h im 

Nullfall auf 1.500 Kfz/24h im Planfall gemäß der Verkehrsuntersuchung [9].    

Auch nach Realisierung des Planvorhabens wird der Grenzwert zum NO2-Jahresmittelwert 

von 20 µg/m³ daher in allen beurteilungsrelevanten Bereichen des Untersuchungsgebietes 

eingehalten. 

Gemäß der EU-Richtlinie 2024/2881 [8] darf eine stündliche Stickstoffdioxid-Konzentration 

von 200 µg/m³ an nicht mehr als 3 Stunden pro Jahr und eine tägliche Stickstoffdioxid-

Konzentration von 50 µg/m³ an nicht mehr als 18 Tagen pro Jahr überschritten werden. 

Die in Kapitel 7.2.1 dargestellten Auswertungen von Messwerten in NRW zeigen, dass wenn 

der Grenzwert zum Jahresmittelwert von 20 µg/m³ eingehalten wird auch der Kurzzeit-

grenzwert zum NO2-Stundenmittelwert und der Kurzzeitgrenzwert zum NO2-Tagesmittel-

wert von 50 µg/m³ mit Sicherheit eingehalten wird. 

Somit werden im Planfall 2031 auch die Kurzzeitgrenzwerte für NO2 eingehalten. 

8.1.2 Feinstaub (PM10) 

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen der Jahresmittelwerte für Feinstaub (PM10) 

sind in Anlage 4.1 für den Nullfall und in Anlage 4.2 für den Planfall innerhalb des Plange-

biets sowie in dessen Umfeld dargestellt. Zusätzlich zeigt Tabelle 8.2 die modellierten 

PM10-Belastungen an ausgewählten Immissionsorten. 

Tabelle 8.2:  Gegenüberstellung der Jahresmittelwerte Feinstaub (PM10) im Null- und 

Planfall im Jahr 2031 

Immissionsort 

Nullfall / Planfall 

Jahresmittelwerte [µg/m³] 

Feinstaub (PM10) 

Nr. Beschreibung 
IGW

JMW 

Nullfall 

2031 

Planfall 

2031 
Differenz* 

1 Vogelsanger Straße 330 20 13,9 13,8 -0,1 
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Immissionsort 

Nullfall / Planfall 

Jahresmittelwerte [µg/m³] 

Feinstaub (PM10) 

Nr. Beschreibung 
IGW

JMW 

Nullfall 

2031 

Planfall 

2031 
Differenz* 

2 Vogelsanger Straße 246 20 14,6 14,6 ±0,0 

3 Oskar-Jäger-Straße 173a 20 13,7 13,7 ±0,0 

4 Widdersdorfer Straße 205 20 15,8 15,4 -0,4 

5 Widdersdorfer Straße 196/196a 20 13,9 13,9 ±0,0 

6 Planung Max-Becker-Areal 20 13,1 13,2 +0,1 

7 Widdersdorfer Straße 206/208 20 14,3 14,3 ±0,0 

8 Maarweg 148 20 15,4 15,5 +0,1 

9 Widdersdorfer Straße 220/222 20 16,3 16,3 ±0,0 

10 Widdersdorfer Straße 226 20 16,0 16,1 +0,1 

11 Planung Max-Becker-Areal 20 14,3 14,3 ±0,0 

12 Planung Max-Becker-Areal 20 15,7 15,7 ±0,0 

13 Planung Max-Becker-Areal 20 14,3 14,3 ±0,0 

14 
Widdersdorfer Straße 188a / 

GE1 Südfassade 
20 14,0 13,8 -0,2 

15 Widdersdorfer Straße 189 / 191 20 14,5 14,4 -0,1 

16 Widdersdorfer Straße 184 20 13,8 14,5 +0,7 

17 
Widdersdorfer Straße 158 / 

GE2 Südfassade 
20 14,2 15,0 +0,8 

18 Widdersdorfer Straße 171 20 14,1 14,5 +0,4 

19 Oskar-Jäger-Straße 155 20 14,0 14,2 +0,2 

* Siehe auch Anlage 4.3 

 

Der Grenzwert zum Jahresmittelwert für PM10 von 20 µg/m³ wird sowohl im Nullfall als 

auch im Planfall mit einer Konzentration von maximal 16,3 µg/m³ am Immissionsort 9 an 

allen Immissionsorten eingehalten.  

Bezüglich der Konzentrationsentwicklungen gelten dieselben generellen Aussagen wie für 

den NO2-Jahresmittelwert (siehe Kapitel 8.1.1). Auf eine detaillierte Ergebnisbesprechung 

wird daher an dieser Stelle verzichtet.  

Entsprechend der EU-Richtlinie 2024/2881 [8] darf darüber hinaus eine tagesmittlere PM10-

Konzentration von 45 µg/m³ an nicht mehr als 18 Tagen pro Jahr überschritten werden.  
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Auswertungen von Messwerten des Luftmessnetzes des LANUV NRW der Jahre 2012 bis 

2023 zeigen, dass mehr als 18 Überschreitungstage erst ab einem Jahresmittelwert von 

22,7 µg/m³ erreicht wurden (siehe auch Kapitel 7.2.2).  

Die Berechnungsergebnisse zeigen somit, dass im Planfall 2031 auch die maximal zulässige 

Anzahl an Überschreitungstagen eingehalten wird. 

8.1.3 Feinstaub (PM2,5) 

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen der Jahresmittelwerte für Feinstaub (PM2,5) 

sind in Anlage 5.1 für den Nullfall und in Anlage 5.2 für den Planfall innerhalb des Plange-

biets sowie in dessen Umfeld dargestellt. Zusätzlich zeigt Tabelle 8.3 die modellierten 

PM2,5-Belastungen an ausgewählten Immissionsorten. 

Tabelle 8.3:  Gegenüberstellung der Jahresmittelwerte Feinstaub (PM2,5) im Null- und 

Planfall im Jahr 2031 

Immissionsort 

Nullfall / Planfall 

Jahresmittelwerte [µg/m³] 

Feinstaub (PM2,5) 

Nr. Beschreibung 
IGW

JMW 

Nullfall 

2031 

Planfall 

2031 
Differenz* 

1 Vogelsanger Straße 330 10 8,8 8,8 ±0,0 

2 Vogelsanger Straße 246 10 8,9 8,9 ±0,0 

3 Oskar-Jäger-Straße 173a 10 8,7 8,7 ±0,0 

4 Widdersdorfer Straße 205 10 9,5 9,3 -0,2 

5 Widdersdorfer Straße 196/196a 10 8,7 8,7 ±0,0 

6 Planung Max-Becker-Areal 10 8,4 8,4 ±0,0 

7 Widdersdorfer Straße 206/208 10 8,9 8,9 ±0,0 

8 Maarweg 148 10 9,5 9,5 ±0,0 

9 Widdersdorfer Straße 220/222 10 10,0 10,0 ±0,0 

10 Widdersdorfer Straße 226 10 9,9 9,9 ±0,0 

11 Planung Max-Becker-Areal 10 9,0 9,0 ±0,0 

12 Planung Max-Becker-Areal 10 9,6 9,6 ±0,0 

13 Planung Max-Becker-Areal 10 8,7 8,7 ±0,0 

14 
Widdersdorfer Straße 188a / 

GE1 Südfassade 
10 8,8 8,7 -0,1 

15 Widdersdorfer Straße 189 / 191 10 9,0 8,9 -0,1 

16 Widdersdorfer Straße 184 10 8,7 9,0 +0,3 
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Immissionsort 

Nullfall / Planfall 

Jahresmittelwerte [µg/m³] 

Feinstaub (PM2,5) 

Nr. Beschreibung 
IGW

JMW 

Nullfall 

2031 

Planfall 

2031 
Differenz* 

17 
Widdersdorfer Straße 158 / 

GE2 Südfassade 
10 8,9 9,2 +0,3 

18 Widdersdorfer Straße 171 10 8,9 9,0 +0,1 

19 Oskar-Jäger-Straße 155 10 8,8 8,9 +0,1 

* Siehe auch Anlage 5.3 

Der Grenzwert zum Jahresmittelwert für PM2,5 von 10 µg/m³ wird sowohl im Nullfall als 

auch im Planfall mit einer Konzentration von maximal 10,0 µg/m³ am Immissionsort 9 an 

allen Immissionsorten eingehalten.  

Bezüglich der Konzentrationsentwicklungen gelten dieselben generellen Aussagen wie für 

den NO2-Jahresmittelwert (siehe Kapitel 8.1.1). Auf eine detaillierte Ergebnisbesprechung 

wird daher an dieser Stelle verzichtet.  

Es wird somit im Nullfall als auch im Planfall nach Realisierung des Planvorhabens  der 

Grenzwert zum PM2,5-Jahresmittelwert in allen beurteilungsrelevanten Bereichen des Un-

tersuchungsgebietes eingehalten. 

Die in Bezug auf den Grenzwert vergleichsweise hohen PM2,5-Konzentrationen sind insbe-

sondere auf die städtische Hintergrundbelastung und nur nachrangig auf die lokalen Ver-

kehrsbelastungen zurückzuführen. So wird der im Jahr 2030 einzuhaltende PM2,5-Grenz-

wert zu circa 75 % von der angesetzten Hintergrundbelastung ausgeschöpft. 

Die EU-Richtlinie 2024/2881 [8] führt einen neuen Kurzzeitgrenzwert für Feinstaub PM2,5 

ein. Hierbei darf eine tagesmittlere PM2,5-Konzentration von 25 µg/m³ an nicht mehr als 

18 Tagen überschritten werden. 

Auswertungen von Messwerten des Luftmessnetzes NRW der Jahre 2010 bis 2022 zeigen, 

dass mehr als 18 Überschreitungstage vereinzelt schon ab einer jahresmittleren PM2,5-Kon-

zentration von 10 µg/m³ auftreten können. In der Regel treten mehr als 18 Überschrei-

tungstage jedoch erst bei höheren jahresmittleren Konzentrationen auf.  

Die Berechnungsergebnisse zeigen somit, dass im Planfall 2031 die maximal zulässige An-

zahl an Überschreitungstagen wahrscheinlich knapp eingehalten wird. 

8.2 Beurteilung der Gesamtbelastung nach der 39. BImSchV 

Ein Vergleich der im vorangegangenen Unterkapitel 8.1.1 bis 8.1.3 dargestellten Berech-

nungsergebnisse für den Nullfall und den Planfall mit den Immissionsgrenzwerten der 39. 

BImSchV (Jahresmittelwerte für NO2, PM10 und PM2,5 sowie Kurzzeitgrenzwerte für NO2 

und PM10) zeigt eine deutliche Einhaltung der jeweiligen Anforderungen. 
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9 Zusammenfassung 

In Köln-Ehrenfeld ist auf den Grundstücken Widdersdorfer Straße 158 und 188a die Auf-

stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Widdersdorfer Straße 158 und 188a  

- The Wid One & The Wid Two" [1] geplant. Hiermit soll die planungsrechtliche Grundlage 

für die Errichtung eines modernen Büro- und Gewerbe-Campus mit diversen Nutzungen 

wie Büros, Kunst und Kultur, Bildung, Gastronomie und Hotels geschaffen werden. Die Er-

schließung des Plangebiets erfolgt über die Widdersdorfer Straße. 

Zur Beurteilung der zu erwartenden Luftqualität im Plangebiet sowie der Auswirkung des 

Planvorhabens auf die lufthygienische Belastungssituation in dessen Umfeld wurde eine 

lufthygienische Untersuchung mit Luftschadstoffausbreitungsberechnungen für die kriti-

schen Luftschadstoffe Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub (PM10 und PM2,5) durchgeführt. 

Die Berechnungen wurden mit der Version 6.3 des prognostischen Windfeld- und Ausbrei-

tungsmodells MISKAM (Mikroskaliges Ausbreitungsmodell) durchgeführt. 

Die Kfz-bedingten Emissionen wurden auf Grundlage der aktuellen Version des Handbuchs 

für Emissionsfaktoren (HBEFA) 4.2 berechnet. 

Die Emissionen des Schienenverkehrs im Untersuchungsgebiet wurden aus Daten, die 

durch das Umweltzentrum der Deutschen Bahn (DB) zur Verfügung gestellt wurden, abge-

leitet. 

Die Hintergrundbelastung im Plangebiet wurde anhand von Messwerten umliegender Hin-

tergrundmessstationen ermittelt. 

Die berechneten Immissionen wurden mit den verschärften Grenzwerten gemäß der Neu-

fassung der EU-Richtlinie 2024/2881 über Luftqualität und saubere Luft für Europa beur-

teilt, welche bis Dezember 2026 in nationales Recht umgesetzt sein muss. Es ist davon 

auszugehen, dass dies über eine Novellierung der noch geltenden 39. BImSchV erfolgt. 

Ferner erfolgte eine Beurteilung der Berechnungsergebnisse gemäß den noch geltenden 

Grenzwerten der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

/ Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV).   

Gemäß Angaben des Auftraggebers ist mit der Fertigstellung des Vorhabens Mitte 2031 

zu rechnen. Als Prognosejahr für die zu untersuchenden Varianten wurde in Abstimmung 

mit dem Auftraggeber und dem Umweltamt der Stadt Köln das Jahr 2031 verwendet.  

Es wurden die folgenden Szenarien untersucht: 

 

Nullfall 2031:  

• Derzeitige Bebauungssituation und Bebauung gemäß rechtskräftiger Bebauungs-

pläne im Umfeld [10] 

• Verkehrsmengen gemäß dem Szenario "2040 Umwelt – Nullfall 2040" [9]  

• Emissionsfaktoren für das Jahr 2031 
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Planfall 2031: 

• Bebauungssituation wie im Nullfall zuzüglich der Realisierung des Planvorhabens 

"The Wid One & The Wid Two" gemäß dem aktuellen Bebauungsplanentwurf [1]  

• Verkehrsmengen gemäß dem Szenario "2040 Umwelt – Planfall 2040" [9] 

• Emissionsfaktoren für das Jahr 2031 

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen für den Nullfall 2031 und Planfall 2031 zeigen  

eine Einhaltung der verschärften Grenzwerte gemäß der EU-Richtlinie 2024/2881 über 

Luftqualität und saubere Luft für Europa (Jahresmittelwerte NO2, PM10 und PM2,5, Kurzzeit-

grenzwerte für PM10, PM2,5 und NO2) an allen Immissionsorten und in allen beurteilungs-

relevanten Bereichen des Untersuchungsgebiets. 

Durch die Realisierung des Planvorhabens "The Wid One & The Wid Two" kommt es zu 

Änderungen der Belüftungsverhältnisse in Teilbereichen der Widdersdorfer Straße sowie 

zu Erhöhungen der Verkehrsmengen.  

Hierdurch erhöhen sich die jahresmittleren Luftschadstoff-Immissionen an den Immission-

sorten entlang der Widdersdorfer Straße im Bereich des Plangebietes jedoch ohne dass 

die zukünftig geltenden Grenzwerte hierdurch überschritten werden würden.  

Vereinzelt kommt es infolge veränderter Strömungsverhältnisse auch zu Verringerungen 

der Schadstoffbelastungen. 

Ein Vergleich der Berechnungsergebnisse für den Nullfall 2031 und den Planfall 2031 mit 

den Immissionsgrenzwerten der 39. BImSchV (Jahresmittelwerte für NO2, PM10 und PM2,5 

sowie Kurzzeitgrenzwerte für NO2 und PM10) zeigt eine deutliche Einhaltung der jeweiligen 

Anforderungen. 
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Anlage 5.1: Feinstaub (PM2,5) Gesamtbelastung für den "Nullfall 2029" mit einer 

Hintergrundbelastung von 8,0 µg/m³ - Grenzwert 25 µg/m³ 
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Anlage 5.4: Feinstaub (PM2,5) Gesamtbelastung für den "Planfall 2035" mit einer 

Hintergrundbelastung von 7,8 µg/m³ - Grenzwert 10 µg/m³ 

 

 



Anlage 1.1: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 63452/02 "Widdersdorfer Straße
                   158 und 188a - The Wid One & The Wid Two" in Köln Ehrenfeld 
                   Planstand: 18.02.2025
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Anlage 1.2: Übersichtslageplan mit Darstellung der Situation "Nullfall 2031" zum
                   Bebauungsplan Nr. 63452/02 "Widdersdorfer Straße 158 und 188a -
                   The Wid One & The Wid Two" in Köln Ehrenfeld 
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Anlage 1.3: Übersichtslageplan mit Darstellung der Situation "Planfall 2031" zum
                   Bebauungsplan Nr. 63452/02 "Widdersdorfer Straße 158 und 188a -
                   The Wid One & The Wid Two" in Köln Ehrenfeld 
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Anlage 1.4: Übersichtslageplan mit Darstellung des MISKAM-Rechengebietes zum
                   Bebauungsplan Nr. 63452/02 "Widdersdorfer Straße 158 und 188a -
                   The Wid One & The Wid Two" in Köln Ehrenfeld 
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Anlage 2.1: Übersichtslageplan mit Darstellung der Straßenabschnitte für die 
                   Emissionsberechnungen zum "Nullfall 2031" und "Planfall 2031" zum
                   Bebauungsplan Nr. 63452/02 "Widdersdorfer Straße 158 und 188a"
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Anlage 2.2: Eingangsdaten und Ergebnisse der Emissionsberechnung für den "Nullfall 2031" zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 63452/02 "Widdersdorfer Straße 158 und 188a"  
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ID Straßenname 
DTV 

[Kfz/24h] 

Anteil 

sNfz 

[%] 

Anteil 

lNfz 

[%] 

Verkehrssituation 

Stei-

gung 

[%] 

Anzahl 

Fahr-

spuren 

Typ  

Kaltstart 

Typ  

Tagesgang 

LOS1 

[%] 

LOS2 

[%] 

LOS3 

[%] 

LOS4 

[%] 

LOS5 

[%] 

PM10 

[g/m·d] 

PM2,5 

[g/m·d] 

NOx 

[g/m·d] 

1 [01] Vitalisstraße <> 4200 6,5 10,4 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,0 2 radial doublepeak 49,4 50,6 0,0 0,0 0,0 0,185 0,088 0,562 

2 [02] Vogelsanger Straße <> 11300 6,4 10,9 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,5 4 radial doublepeak 14,2 85,8 0,0 0,0 0,0 0,588 0,238 1,636 

3 [03] Vitalisstraße <> 8400 8,8 10,9 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,2 2 radial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 0,0 0,512 0,189 1,306 

4 [04] Vogelsanger Straße <> 6200 4,4 12,9 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,4 2 radial doublepeak 10,3 89,7 0,0 0,0 0,0 0,292 0,125 0,849 

5 [05.1] Äußere Kanalstraße > NO 7600 6,0 8,8 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 -0,1 2 radial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 0,0 0,397 0,157 1,057 

6 [05.2] Äußere Kanalstraße > SW 7600 6,0 8,8 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 +0,1 2 radial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 0,0 0,397 0,157 1,073 

7 [06] Vogelsanger Straße <> 7800 5,1 9,0 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,1 2 radial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 0,0 0,386 0,157 1,062 

8 [07] Maarweg <> 11800 4,6 8,4 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,8 2 radial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 0,0 0,571 0,233 1,614 

9 [08] Am alten Güterbahnhof <> 1800 5,0 7,7 Agglomeration Erschließungsstraße IO 30 ±0,3 2 residential doublepeak 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,074 0,037 0,347 

10 [09.1] Maarweg <> 11700 4,0 7,9 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±1,4 2 radial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 0,0 0,544 0,227 1,588 

11 [09.2] Maarweg <> 11700 4,0 7,9 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±1,9 2 radial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 0,0 0,545 0,227 1,611 

12 [10] Widdersdorfer Straße <> 14700 5,6 8,8 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,1 3 radial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 0,0 0,750 0,300 2,033 

13 [11] Mercedes-Allee <> 3000 5,4 8,4 Agglomeration Erschließungsstraße IO 50 ±0,0 2 commercial doublepeak 55,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,170 0,060 0,491 

14 [12] Widdersdorfer Straße <> 14200 6,2 8,8 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,1 2 radial doublepeak 3,6 87,9 8,5 0,0 0,0 0,797 0,295 2,054 

15 [13] Maarweg <> 11600 4,1 8,9 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,6 2 radial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 0,0 0,544 0,227 1,554 

16 [14] Widdersdorfer Straße <> 17500 5,2 9,4 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,2 2 radial doublepeak 3,6 64,7 31,7 0,0 0,0 1,025 0,356 2,587 

17 [15] Maarweg <> 10500 3,5 7,9 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,0 4 radial doublepeak 14,2 85,8 0,0 0,0 0,0 0,457 0,200 1,324 

18 [16] Oskar-Jäger-Straße <> 10800 4,1 9,3 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,1 2 radial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 0,0 0,502 0,211 1,424 

19 [17] Weinsbergstraße <> 15800 4,1 8,8 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±2,3 3 radial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 0,0 0,736 0,309 2,217 

20 [18] Oskar-Jäger-Straße <> 14200 3,1 9,3 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,0 2 radial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 0,0 0,621 0,270 1,807 

21 [19] Widdersdorfer Straße <> 15100 4,7 9,4 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,0 2 radial doublepeak 3,6 79,5 16,9 0,0 0,0 0,800 0,302 2,114 

22 [20] Maarweg <> 10300 3,0 8,4 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,3 4 radial doublepeak 18,7 81,3 0,0 0,0 0,0 0,427 0,193 1,282 

23 [21] Stolberger Straße <> 5300 4,5 8,4 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,1 2 radial doublepeak 14,2 85,8 0,0 0,0 0,0 0,246 0,104 0,697 

24 [22] Maarweg <> 10900 3,0 7,4 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,2 2 radial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 0,0 0,469 0,204 1,368 

25 [23] Stolberger Straße <> 6600 4,5 7,9 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,0 2 radial doublepeak 10,3 89,7 0,0 0,0 0,0 0,311 0,129 0,867 

26 [34] Weinsbergstraße <> 15700 3,6 8,3 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±2,2 3 radial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 0,0 0,706 0,302 2,148 

 

 

 



 

 

 

Anlage 2.3: Eingangsdaten und Ergebnisse der Emissionsberechnung für den "Planfall 2031" zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 63452/02 "Widdersdorfer Straße 158 und 188a"  
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ID Straßenname 
DTV 

[Kfz/24h] 

Anteil 

sNfz 

[%] 

Anteil 

lNfz 

[%] 

Verkehrssituation 

Stei-

gung 

[%] 

Anzahl 

Fahr-

spuren 

Typ  

Kaltstart 

Typ  

Tagesgang 

LOS1 

[%] 

LOS2 

[%] 

LOS3 

[%] 

LOS4 

[%] 

LOS5 

[%] 

PM10 

[g/m·d] 

PM2,5 

[g/m·d] 

NOx 

[g/m·d] 

1 [01] Vitalisstraße <> 4200 6,5 10,4 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,0 2 radial doublepeak 49,4 50,6 0,0 0,0 0,0 0,185 0,088 0,562 

2 [02] Vogelsanger Straße <> 11400 6,4 10,9 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,5 4 radial doublepeak 14,2 85,8 0,0 0,0 0,0 0,593 0,240 1,651 

3 [03] Vitalisstraße <> 8500 8,9 11,0 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,2 2 radial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 0,0 0,521 0,192 1,326 

4 [04] Vogelsanger Straße <> 6200 4,4 12,9 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,4 2 radial doublepeak 10,3 89,7 0,0 0,0 0,0 0,292 0,125 0,849 

5 [05.1] Äußere Kanalstraße > NO 7300 6,0 8,8 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 -0,1 2 radial doublepeak 10,3 89,7 0,0 0,0 0,0 0,377 0,150 1,011 

6 [05.2] Äußere Kanalstraße > SW 7300 6,0 8,8 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 +0,1 2 radial doublepeak 10,3 89,7 0,0 0,0 0,0 0,377 0,150 1,026 

7 [06] Vogelsanger Straße <> 7800 5,1 9,0 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,1 2 radial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 0,0 0,386 0,157 1,062 

8 [07] Maarweg <> 11700 4,5 8,4 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,8 2 radial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 0,0 0,563 0,231 1,595 

9 [08] Am alten Güterbahnhof <> 1500 5,0 7,7 Agglomeration Erschließungsstraße IO 30 ±0,3 2 residential doublepeak 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,061 0,031 0,289 

10 [09.1] Maarweg <> 11900 4,0 7,9 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±1,4 2 radial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 0,0 0,554 0,231 1,615 

11 [09.2] Maarweg <> 11900 4,0 7,9 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±1,9 2 radial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 0,0 0,554 0,231 1,639 

12 [10] Widdersdorfer Straße <> 14900 5,6 8,8 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,1 3 radial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 0,0 0,761 0,304 2,060 

13 [11] Mercedes-Allee <> 3000 5,4 8,4 Agglomeration Erschließungsstraße IO 50 ±0,0 2 commercial doublepeak 55,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,170 0,060 0,491 

14 [12] Widdersdorfer Straße <> 14400 6,1 8,8 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,1 2 radial doublepeak 3,6 79,5 16,9 0,0 0,0 0,838 0,299 2,115 

15 [13] Maarweg <> 11800 4,1 8,9 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,6 2 radial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 0,0 0,553 0,231 1,580 

16 [14] Widdersdorfer Straße <> 17600 5,2 9,4 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,2 2 radial doublepeak 3,6 64,7 31,7 0,0 0,0 1,031 0,358 2,601 

17 [15] Maarweg <> 10500 3,5 7,9 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,0 4 radial doublepeak 14,2 85,8 0,0 0,0 0,0 0,457 0,200 1,324 

18 [16] Oskar-Jäger-Straße <> 10700 4,1 9,3 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,1 2 radial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 0,0 0,498 0,209 1,410 

19 [17] Weinsbergstraße <> 15800 4,1 8,8 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±2,3 3 radial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 0,0 0,736 0,309 2,217 

20 [18] Oskar-Jäger-Straße <> 14500 3,1 9,3 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,0 2 radial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 0,0 0,635 0,275 1,846 

21 [19] Widdersdorfer Straße <> 15500 4,7 9,4 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,0 2 radial doublepeak 3,6 79,5 16,9 0,0 0,0 0,822 0,310 2,170 

22 [20] Maarweg <> 10200 3,0 8,4 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,3 4 radial doublepeak 18,7 81,3 0,0 0,0 0,0 0,423 0,191 1,270 

23 [21] Stolberger Straße <> 5200 4,5 8,4 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,1 2 radial doublepeak 14,2 85,8 0,0 0,0 0,0 0,241 0,102 0,684 

24 [22] Maarweg <> 11000 3,0 7,4 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,2 2 radial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 0,0 0,474 0,206 1,381 

25 [23] Stolberger Straße <> 6600 4,5 7,9 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±0,0 2 radial doublepeak 10,3 89,7 0,0 0,0 0,0 0,311 0,129 0,867 

26 [34] Weinsbergstraße <> 15700 3,6 8,3 Agglomeration Hauptverkehrsstraße IO 50 ±2,2 3 radial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 0,0 0,706 0,302 2,148 

 

 

 



Anlage 2.4: DB-Strecken im Untersuchungsgebiet
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Anlage 3.1: Stickstoffdioxid (NO2) Gesamtbelastung (Jahresmittelwert h = 1,5 m) für den
                   "Nullfall 2031" zum Bebauungsplan "Widdersdorfer Straße 158 und 188a"
                   mit einer Hintergrundbelastung von 13,9 µg/m³ - Grenzwert 20 µg/m³
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Kartengrundlage: Amtliche Basiskarte (sw) - Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 
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Anlage 3.2: Stickstoffdioxid (NO2) Gesamtbelastung (Jahresmittelwert h = 1,5 m) für den
                   "Planfall 2031" zum Bebauungsplan "Widdersdorfer Straße 158 und 188a"
                   mit einer Hintergrundbelastung von 13,9 µg/m³ - Grenzwert 20 µg/m³
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Kartengrundlage: Amtliche Basiskarte (sw) - Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 
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Anlage 3.3: Änderung des Jahresmittelwertes von Stickstoffdioxid (NO2) 
                   zum Bebauungsplan "Widdersdorfer Straße 158 und 188a" in Köln-Ehrenfeld
                   (Planfall 2031 minus Nullfall 2031)
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Kartengrundlage: Amtliche Basiskarte (sw) - Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 
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Anlage 4.1: Feinstaub (PM10) Gesamtbelastung (Jahresmittelwert h = 1,5 m) für den
                   "Nullfall 2031" zum Bebauungsplan "Widdersdorfer Straße 158 und 188a"
                   mit einer Hintergrundbelastung von 11,9 µg/m³ - Grenzwert 20 µg/m³
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Kartengrundlage: Amtliche Basiskarte (sw) - Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 
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Anlage 4.2: Feinstaub (PM10) Gesamtbelastung (Jahresmittelwert h = 1,5 m) für den
                   "Planfall 2031" zum Bebauungsplan "Widdersdorfer Straße 158 und 188a"
                   mit einer Hintergrundbelastung von 11,9 µg/m³ - Grenzwert 20 µg/m³
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Kartengrundlage: Amtliche Basiskarte (sw) - Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 
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Anlage 4.3: Änderung des Jahresmittelwertes von Feinstaub (PM10) zum 
                   Bebauungsplan "Widdersdorfer Straße 158 und 188a" in Köln-Ehrenfeld
                   (Planfall 2031 minus Nullfall 2031)
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Anlage 5.1: Feinstaub (PM2,5) Gesamtbelastung (Jahresmittelwert h = 1,5 m) für den
                   "Nullfall 2031" zum Bebauungsplan "Widdersdorfer Straße 158 und 188a"
                   mit einer Hintergrundbelastung von 7,8 µg/m³ - Grenzwert 10 µg/m³
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Anlage 5.2: Feinstaub (PM2,5) Gesamtbelastung (Jahresmittelwert h = 1,5 m) für den
                   "Planfall 2031" zum Bebauungsplan "Widdersdorfer Straße 158 und 188a"
                   mit einer Hintergrundbelastung von 7,8 µg/m³ - Grenzwert 10 µg/m³
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Kartengrundlage: Amtliche Basiskarte (sw) - Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 
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Anlage 5.3: Änderung des Jahresmittelwertes von Feinstaub (PM2,5) zum 
                   Bebauungsplan "Widdersdorfer Straße 158 und 188a" in Köln-Ehrenfeld
                   (Planfall 2031 minus Nullfall 2031)
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